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Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 35 „Welden West, Teil 1“ des 

Marktes Welden in der Fassung vom 10.12.2024 (fortgeschriebener Entwurf). 

Entwurfsverfasser: ARNOLD CONSULT AG 

Bahnhofstraße 141 

86438 Kissing 

1. Anlass für die Planung 
Wie im gesamten Landkreisgebiet Augsburg, besteht auch im Markt Welden 

trotz der aktuellen Entwicklungen im Wohnungsmarkt und in der Baubrache 

nach wie vor ein Bedarf an neuem Wohnraum, insbesondere auch an Wohn-

raum für junge Familien. In diesem Zusammenhang ist der Markt Welden be-

reits seit mehreren Jahren bemüht auf einem etwa 4,86 ha großen Areal am 

nordwestlichen Rand der Ortslage Welden eine wohnbauliche Entwicklung 

bislang intensiv landwirtschaftlich genutzter Flächen vorzunehmen. Auf die-

sem Areal soll ein neues Wohnquartier mit verschiedensten Angeboten für 

Wohnraum (Einfamilienhaus, Doppelhaus, Eigentums-/Mietwohnungen) vor-

wiegend für die ortsansässige Bevölkerung des Marktes Welden geschaffen 

werden. Mit dieser wohnbaulichen Weiterentwicklung der Ortslage Welden 

kann für die kommenden Jahre ein wesentlicher Beitrag zur Erfüllung der im 

Gemeindegebiet des Marktes Welden nach wie vor vorhandenen Nachfragen 

nach Wohnraum für verschiedenste Ansprüche geleistet werden. 

Nachdem die für eine wohnbauliche Entwicklung vorgesehenen Flächen bis-

lang noch im baulichen Außenbereich gemäß § 35 BauGB liegen hat der Markt 

Welden hierfür bereits die 8. Änderung des wirksamen Flächennutzungspla-

nes durchgeführt. Diese 8. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde vom 

Landratsamt Augsburg bereits mit Bescheid vom 11.05.2017 (Az.: 501-610-

17) gemäß § 6 BauGB genehmigt und ist demzufolge zwischenzeitlich auch 

schon wirksam (siehe Kapitel 3.2.). 

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die angestrebte 

wohnbauliche Entwicklung sowie zur Gewährleistung einer nachhaltigen städ-

tebaulichen Entwicklung und Gestaltung des Ortsbildes von Welden hat der 

Marktgemeinderat zudem auch bereits das Verfahren zur Aufstellung des Be-

bauungsplanes Nr. 35 „Welden West, Teil 1“ eingeleitet. Im Rahmen dieses 

Bebauungsplanes sollen auch die umweltrelevanten (Natur-, Arten- und Im-

missionsschutz etc.) Anforderungen an die geplante wohnbauliche Entwick-

lung behandelt und gewürdigt werden sowie eine angemessene Erschließung 

der neuen Wohngrundstücke sichergestellt werden.  
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2. Beschreibung des Plangebietes 

2.1 Lage und Geltungsbereich 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 35 „Welden West, Teil 1“ befindet 

sich am nordwestlichen Rand der Ortslage von Welden. Es umfasst die bis-

lang vorwiegend intensiv landwirtschaftlich bewirtschafteten Grundstücke Flur 

Nrn. 1444, 1444/1, 1444/2, 1444/3 und 1444/4, jeweils Gemarkung Welden, 

sowie Teilflächen der Grundstücke Flur Nrn. 1397/1 (Hagenmahd), 1423 und 

1446, jeweils Gemarkung Welden. Das Ortszentrum des Marktes Welden mit 

dem Rathaus etc. liegt etwa 1,0 km (Luftlinie) südöstlich des neu geplanten 

Wohnquartiers. 

 
Abb. 1: Luftbild mit Umgriff Plangebiet © Bayerische Vermessungsverwaltung 2023 

Der konkrete räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 35 „Wel-

den West, Teil 1“ ist der Planzeichnung (Teil A) zu entnehmen. 

2.2 Größe, Eigentumsverhältnisse 

Der für eine wohnbauliche Entwicklung vorgesehene Umgriff des Bebauungs-

planes Nr. 35 „Welden West, Teil 1“ beträgt ca. 4,86 ha. Davon entfallen ca. 

3,22 ha auf die geplanten Wohnbauflächen (WA), ca. 0,46 ha auf geplante 

öffentliche Verkehrsflächen inkl. Fuß- und Radwege, ca. 0,31 ha auf geplante 

öffentliche Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter 

Bereich“, ca. 0,61 ha auf öffentliche Grünflächen, ca. 0,20 ha auf Flächen für 

die Wasserwirtschaft („Regenrückhaltebecken“) sowie ca. 0,06 ha auf Versor-

gungsflächen. 

Die überplanten Grundstücksflächen befinden sich teilweise im Eigentum des 

Marktes Welden und teilweise noch in privatem Eigentum, wobei der Markt 

Welden hierfür bereits eine Kaufoption besitzt. Die überplanten Teilflächen der 
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bereits gewidmeten öffentlichen Verkehrsflächen (Verenastraße, Hagen-

mahd) befinden sich wie die teilweise überplanten landwirtschaftlichen Wirt-

schaftswege ebenfalls im Eigentum des Marktes Welden. 

2.3 Städtebauliche Strukturen und Nutzungen im Plangebiet 

Bei den überplanten Flächen am nordwestlichen Rand der Ortslage Welden 

handelt es sich bislang vorwiegend um intensiv landwirtschaftlich bewirtschaf-

tete Ackerflächen. Gebäudebestand ist auf diesen Flächen bislang nicht vor-

handen. Im nordöstlichen Planbereich existiert am Übergang zu dem unmittel-

bar angrenzenden Hohlweg bereits eine gut ausgeprägte Gehölzstruktur, die 

fingerartig in das Plangebiet eingreift. Diese Strukturen sowie die teilweise tan-

gierten Gehölzstrukturen in Verlängerung der Verenastraße sind als geschütz-

tes Biotop („naturnahe Heckenstrukturen“, Biotop-Nr. 7529-0127-001) gesi-

chert. 

Die im Randbereich teilweise überplanten Bestandsstraßen (Verenastraße, 

Hagenmahd) sind bereits als Asphaltflächen angelegt. Der landwirtschaftliche 

Weg zwischen Verenastraße und Hagenmahd ist bislang als wassergebunde-

ner Weg ausgestaltet.  

2.4 Städtebauliche Strukturen und Nutzungen im Umfeld 

Das Umfeld der künftig wohnbaulich genutzten Flächen wird im Norden und 

Westen durch intensiv landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen gekennzeich-

net, die auch weiterhin in dieser Form bewirtschaftet werden. Im Nordosten 

des Plangebietes folgen auf die Gehölzstrukturen im Bereich des hier nach 

Norden verlaufenden Hohlweges das vorwiegend durch ein- bis zweigeschos-

sige Wohngebäude (Einzel- oder Doppelhäuser) genutzte Wohngebiet im Be-

reich Richard-Wagner-Ring. In südöstlicher Nachbarschaft schließen eben-

falls ein- bis zweigeschossige, wohngenutzte Gebäudestrukturen (Einzel- und 

Doppelhäuser) im Umfeld der Verenastraße und der Straße Hagenmahd an. 

Südlich der künftig wohnbaulich genutzten Flächen schließen an den dortigen 

landwirtschaftlichen Kernweg vorwiegend extensiv genutzte Flächen an, die 

als naturschutzfachliche Ausgleichsflächen entwickelt sind oder als wasser-

wirtschaftlicher Rückhaltebereich für Starkregenereignisse fungieren.  

2.5 Topographie und Vegetation  

Das überplante Areal liegt innerhalb der naturräumlichen Haupteinheit der Do-

nau-Iller-Lech-Platten auf einem sehr bewegten Gelände. Das wohnbaulich zu 

entwickelnde Areal steigt dabei von Südosten von einem Höhenniveau von 

ca. 474,5 m ü. NHN, nach Nordwesten auf ein Höhenniveau von ca. 497,0 m 

ü. NHN um etwa 22,5 m deutlich an.  
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Aufgrund der bisherigen intensiven Bewirtschaftung des Großteils der über-

planten Flächen als landwirtschaftliches Ackerland haben sich auf dem über-

planten Areal weitestgehend keine Vegetationsstrukturen oder landschafts-

gliedernde Merkmale entwickelt. Lediglich im nordöstlichen Randbereich der 

überplanten Flächen hat sich entlang des hier angrenzenden Hohlweges teil-

weise dichter Gehölzaufwuchs entwickelt, der im Randbereich auch noch das 

Plangebiet teilweise tangiert. Im Bereich der überplanten Teilfläche des 

Grundstückes Flur Nr. 1446 ragen diese Gehölzstrukturen fingerartig in das 

Plangebiet hinein. Dieser Bereich sowie die tangierten Gehölzstrukturen in 

Verlängerung der Verenastraße sind als Teil des amtlich kartierten Biotopes 

Nr. 7529-0127-001 („Hohlweg bei Welden“) als naturnahe Hecken gesetzlich 

geschützt. Im Bereich des teilweise überplanten Grundstückes Flur Nr. 1446 

werden diese Strukturen auch weiterhin erhalten und im Bebauungsplan als 

bestehendes Biotop gekennzeichnet und planungsrechtlich gesichert. Ledig-

lich in Verlängerung der Verenastraße müssen die hier bestehenden Gehölz-

strukturen teilweise beseitigt werden, um die Erschließung der neuen Wohn-

bauflächen gewährleisten zu können. 

2.6 Geologie, Hydrologie und Altlasten 

Die überplanten Flächen sind Bestandteil der geologischen bzw. naturräumli-

chen Haupteinheit der Iller-Lech-Region. Die Zusammensetzung des Unter-

grundes im Plangebiet wurde im Rahmen einer Baugrunduntersuchung durch 

das Büro Dipl.-Geologe Armin Veith, Wilburgstetten (Projektnummer 

20225770-LS vom 07.02.2023) mittels Rammkernsondierungen und einzel-

nen Probenahmen untersucht und bewertet. Nach einer bis zu 0,5 m mächti-

gen Oberbodenschicht (Kultur-/Ackerboden) folgen im Untergrund natürlich 

gewachsene, geschichtete, tonige und schluffige sowie schluffig-sandige Bö-

den, vereinzelt stehen auch schwach schluffige Sande an. Der oberflächen-

nahe Untergrund wurde als Lößlehm mit donaueiszeitlichen Flussschottern 

(Höherer Älterer Deckenschotter) über Ablagerungen der Oberen Süßwasser-

molasse (Fluviatile Untere Serie) bewertet.  

Nach den durchgeführten Untersuchungen ist in den bindigen Tonen und 

Schluffen sowie den schluffigen Sanden mit gespanntem Grund- und Schicht-

wasser zu rechnen. In den Sanden und schwach bindigen Sanden kann auch 

freies Grundwasser auftreten. Das gespannte Schicht- und Grundwasser ist 

nur gering bis mäßig ergiebig und wird nach dem Austreten vorwiegen lang-

sam versiegen. Bei den durchgeführten Versickerungsversuchen wurde nur 

eine geringe bis mäßige Versickerungseignung des Untergrundes ermittelt. 

Die bindigen und gemischtkörnigen Böden im Untergrund sind für eine Versi-

ckerung von Niederschlagswasser vorwiegend nicht geeignet. 

Oberirdische Gewässer sind im Planbereich nicht vorhanden. In einer Entfer-

nung von ca. 700 m östlich zu den überplanten Flächen verläuft das Gewässer 

der Laugna. Hierbei handelt es sich um ein Gewässer II. Ordnung, für das die 

Unterhaltslast beim Markt Welden liegt. Ein amtlich festgesetztes 



Markt Welden, Bebauungsplan Nr. 35 „Welden West, Teil 1“ - Begründung 

ENTWURF, Fassung vom 10.12.2024 Seite 8 von 70 

  
ARNOLD CONSULT AG N:\2. Kissing\2016\1-16-523\SV\BE\erneute_Auslegung\BP35_Welden_West_Begründung_Ern_Entwurf_20241210.docx 

Bahnhofstraße 141, 86438 Kissing  

Überschwemmungsgebiet (HQ100) existiert für das Plangebiet nicht. Außer-

dem wird das Plangebiet auch bei einem extremen Hochwasserereignis der 

Laugna (HQextrem) nicht tangiert, da es topographisch deutlich höher liegt als 

dieses Gewässer. 

Bei den durchgeführten Untersuchungen des Untergrundes wurden zwar lokal 

Ziegelreste angetroffen, die vorgenommenen chemischen Bewertungen ha-

ben aber für alle Bodenmischproben eine Einstufung als Z 0 nach LAGA 

(Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall) ergeben. Nach derzeitigem Kennt-

nisstand sind im Plangebiet demnach keine Altlasten bekannt bzw. liegen 

keine Erkenntnisse zu Altlastenverdachtsflächen vor. 

3. Planungsrechtliche Ausgangssituation 

3.1 Regional- und Landesplanung 

Nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) liegt der Markt Wel-

den in der Region 9 (Augsburg) als Einzelgemeinde relativ zentral zwischen 

der Metropole Augsburg und den Oberzentren Dillingen an der Donau, Lauin-

gen (Donau) und Günzburg. 

 
Abb. 2: Auszug aus der Strukturkarte des Landesentwicklungsprogrammes Bayern (LEP) 

Nach Grundsatz (G) 3.1.1 Abs. 2 LEP sollen flächensparende Siedlungs- und 

Erschließungsformen unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegeben-

heiten angewendet werden.  

Nach Grundsatz (G) 3.3 Abs. 1 LEP sollen eine Zersiedelung der Landschaft 

und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsstruktur vermie-

den werden.  



Markt Welden, Bebauungsplan Nr. 35 „Welden West, Teil 1“ - Begründung 

ENTWURF, Fassung vom 10.12.2024 Seite 9 von 70 

  
ARNOLD CONSULT AG N:\2. Kissing\2016\1-16-523\SV\BE\erneute_Auslegung\BP35_Welden_West_Begründung_Ern_Entwurf_20241210.docx 

Bahnhofstraße 141, 86438 Kissing  

Nach Ziel (Z) 3.3 Abs. 2 LEP sind neue Siedlungsflächen möglichst in Anbin-

dung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. 

Im Regionalplan der Region Augsburg (Region 9) ist der Markt Welden als 

Kleinzentrum in der Äußeren Verdichtungszone des Großen Verdichtungsrau-

mes Augsburg eingestuft. Das Gemeindegebiet liegt zwischen den überregio-

nal bedeutenden Entwicklungsachsen Augsburg ↔ Dillingen an der Donau / 

Lauingen (Donau) ↔ Ulm und Augsburg ↔ Zusmarshausen ↔ Ulm. 

 
Abb. 3: Auszug Karte 1 „Raumstruktur“, Regionalplan Augsburg (Region 9) 

Nach den Vorgaben des Regionalplanes Augsburg (Region 9) … 

… kommt der nachhaltigen Weiterentwicklung als Lebens- und Wirtschafts-

raum in allen Teilräumen der Region besondere Bedeutung zu. Dabei 

sind vor allem die vorhandenen regionalen Potenziale für die Entwicklung 

der Region zu nutzen (A I G 1. RP 9), 

… ist der Stadt- und Umlandbereich im großen Verdichtungsraum Augsburg 

und die zentralen Orte an den Linien des öffentlichen Personennahver-

kehrs im großen Verdichtungsraum Augsburg, …. 

 für eine Siedlungsentwicklung besonders geeignet (B V Z 1.2 RP 9),… 

Wohnbauliche Entwicklung / Bevölkerungsentwicklung / Flächenbedarf 

Infolge der Einstufung als Kleinzentrum im Großen Verdichtungsraum Augs-

burg und der Lage zwischen zwei überregional bedeutenden Entwicklungs-

achsen haben sich in den vergangenen 10 Jahren (2011 bis 2021) etwa 9 ha 

an neuen Wohnbauflächen im Gemeindegebiet Welden entwickelt.  

Übersicht der wohnbaulichen Entwicklung der letzten 10 Jahre 

Flächen für Wohnen Markt 

Welden 

Landkreis 

Augsburg 

Regierungsbezirk 

Schwaben 

31.12.2011 89 ha 4.379 ha 29.315 ha 
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Übersicht der wohnbaulichen Entwicklung der letzten 10 Jahre 

31.12.2016 98 ha 4.849 ha 32.017 ha 

31.12.2021 98 ha 4.938 ha 33.079 ha 

Tab. 1: Entwicklung der Wohnbauflächen im Zeitraum 2011 bis 2021, © Bayerisches Landesamt für Statistik 

Nach den Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik hat die Entwick-

lung der Wohnbauflächen im Gemeindegebiet Welden in den letzten 10 Jah-

ren (2011 bis 2021) um ca. 10 % zugenommen (jährliche Zunahme ca. 1,0 %). 

Im gleichen Zeitraum fand auch im Landkreis Augsburg und im Regierungs-

bezirk Schwaben eine Zunahme der Wohnbauflächen um jeweils ca. 13 % 

(jährliche Zunahme ca. 1,3 %) statt.  

Übersicht der Bevölkerungsentwicklung der letzten 10 Jahre 

Bevölkerungszahl Markt 

Welden 

Landkreis 

Augsburg 

Regierungsbezirk 

Schwaben 

31.12.2011 3.557 EW 237.839 EW 1.789.294 EW  

31.12.2016 3.734 EW 247.539 EW 1.857.991 EW 

31.12.2021 3.869 EW 257.790 EW 1.917.979 EW 

Tab. 2: Entwicklung der Bevölkerung im Zeitraum 2011 bis 2021, © Bayerisches Landesamt für Statistik 

Im gleichen Zeitraum hat auch die Bevölkerung im Markt Welden um ca. 8,8 % 

zugenommen (jährliche Zunahme ca. 0,9 %). Im Landkreis Augsburg lag die 

Bevölkerungszunahme in diesem Zeitraum bei etwa 8,4 % (jährliche Zunahme 

ca. 0,8 %), während im Regierungsbezirk Schwaben eine Bevölkerungszu-

nahme von ca. 7,2 % (jährliche Zunahme ca. 0,7 %) zu verzeichnen war. 

Die Entwicklung von Wohnbauflächen und auch der Bevölkerung liegt im 

Markt Welden damit in etwa auf dem Niveau des Landkreises Augsburg bzw. 

des gesamten Regierungsbezirkes Schwaben. Nach den Ergebnissen der ak-

tuellen Bevölkerungsvorausberechnungen des Bayerischen Landesamtes für 

Statistik wird die Einwohnerzahl Bayerns bis zum Jahr 2042 weiter zunehmen. 

Für den Regierungsbezirk Schwaben geht das Landesamt dabei von einer 

mittleren jährlichen Zunahme um ca. 0,5 % aus. Für den etwas dichter besie-

delten Landkreis Augsburg wird von einer Zunahme von etwa 0,6 % jährlich 

ausgegangen. Bezogen auf den Einwohnerstand am 31.12.2021 (3.869 EW) 

bedeutet dies für den Markt Welden eine Zunahme um weitere ca. 451 Ein-

wohner bis zum Jahr 2042 (gesamt ca. 4.320 EW). Bei einer durchschnittli-

chen Haushaltsgröße von ca. 2,5 Personen pro Wohneinheit / Haushalt, be-

deutet dies einen Bedarf von etwa 180 neuen Wohneinheiten bis zum Jahr 

2042 für den Markt Welden. Mit der aktuellen Planung (ca. 47 neue Einzel-

häuser / Doppelhaushälften und weitere 80 Wohnungen) kann in der Ortslage 

Welden ein wesentlicher Baustein (ca. 127 neue Wohneinheiten) zur Deckung 

dieses Bedarfs geschaffen werden.  



Markt Welden, Bebauungsplan Nr. 35 „Welden West, Teil 1“ - Begründung 

ENTWURF, Fassung vom 10.12.2024 Seite 11 von 70 

  
ARNOLD CONSULT AG N:\2. Kissing\2016\1-16-523\SV\BE\erneute_Auslegung\BP35_Welden_West_Begründung_Ern_Entwurf_20241210.docx 

Bahnhofstraße 141, 86438 Kissing  

Infolge der aktuellen Situation (höhere Zinsen, hohe Energiekosten, hohe Bau-

preise etc.) ist die Zahl der in der Marktgemeinde vorliegenden Anfragen nach 

Wohnraum und Wohnbauflächen in letzter Zeit zwar generell etwas zurückge-

gangen, es liegen aber immer noch mehrere Anfragen nach Wohnraum unter-

schiedlichster Ausprägung (Einfamilienhaus-, Doppelhausgrundstücke, Miet- 

und Eigentumswohnungen etc.) in der Verwaltung des Marktes vor.  

Potenziale der Innenentwicklung 

Die in den vergangenen Jahren im Gemeindegebiet des Marktes Welden über 

verschiedene Bauleitplanverfahren planungsrechtlich gesicherten Wohnbau-

flächen sind mittlerweile bereits größtenteils baulich genutzt bzw. nahezu voll-

flächig veräußert. Dem Markt Welden stehen demnach faktisch im Rahmen 

kommunaler Bauleitpläne keine Bauflächen mehr zur Verfügung, die einer 

Wohnbebauung zugeführt werden könnten, um damit den im Gemeindegebiet 

vorliegenden Anfragen in den kommenden Jahren Rechnung tragen zu kön-

nen. Zudem stehen auch innerorts aufgrund der Eigentumsverhältnisse keine 

zusammenhängenden Flächen im erforderlichen Maße und Umfang zur Ver-

fügung, die einer dementsprechenden Entwicklung zugeführt werden könnten. 

Mit weiteren Landkreisgemeinden hat sich der Markt Welden am Modellprojekt 

„Kommunales Flächenmanagement im Landkreis Augsburg“ des Landkreises 

Augsburg beteiligt. In diesem Zusammenhang wurden unter anderem die in-

nerörtlichen Potentiale für eine Nachverdichtung erfasst und mittels schriftli-

cher Befragung bzw. direkter Anfrage Kontakte mit den jeweiligen Grundstü-

ckeigentümern geknüpft. Im Rahmen der für das Plangebiet schon durchge-

führten 8. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde bereits dargelegt, 

dass innerhalb der Ortslage Welden zwar grundsätzlich ein hohes Nachver-

dichtungspotential bestehen würde, das für den Markt Welden aber infolge der 

Besitzverhältnisse faktisch nicht auszuschöpfen ist. Die maßgebenden Grund-

stückseigentümer sind entweder gar nicht, oder nur sehr vereinzelt bereit, die 

für Wohnnutzung grundsätzlich geeigneten Grundstücke oder Grundstücks-

teilflächen zur Verfügung zu stellen. Vielmehr werden diese Grundstücke für 

perspektivische familiäre Bedarfe (Nachkommen etc.) zurückgehalten (siehe 

Anlagen 1 und 2). 

Die ebenfalls erfassten Gebäudeleerstände im Gemeindegebiet könnten nur 

mit relativ hohem finanziellen Aufwand für eine wohnbauliche Nachverdich-

tung herangezogen werden. Infolge des auch hier fehlenden Zugriffes (Eigen-

tumsverhältnisse etc.) scheidet eine Aktivierung von Gebäudeleerständen im 

erforderlichen Umfang aber ebenfalls aus. 

Aus den genannten Gründen ist im Gemeindegebiet Welden ein grundsätzli-

ches Erfordernis für eine bauleitplanerische Steuerung gegeben, um auch in 

den kommenden Jahren den nach wie vor vorliegenden Anfragen, unter an-

derem auch der örtlichen Bevölkerung, nach Wohnraum / Wohngrundstücken 

im Sinne einer möglichst nachhaltigen Siedlungsentwicklung auf verfügbaren 

Flächen im unmittelbaren Anschluss an den organisch gewachsenen Sied-

lungsbereich Rechnung tragen zu können. 
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Zusammenfassung 

Aus den vorgenannten Gründen trägt die geplante wohnbauliche Entwicklung 

auf den am nordwestlichen Ortsrand der Ortslage Welden liegenden Flächen 

den Zielen und Grundsätzen des Landesentwicklungsprogrammes Bayern 

(LEP) und des Regionalplanes Augsburg (RP 9) angemessen Rechnung, zu-

mal die überplanten Flächen in der vorbereitenden Bauleitplanung des Mark-

tes auch bereits als potenzielle Wohnbauflächen dargestellt sind (siehe Kapitel 

3.2.). Landesplanerische oder regionalplanerische Belange stehen der Pla-

nung aus Sicht des Marktes Welden demnach nicht entgegen. 

3.2 Darstellung im Flächennutzungsplan 

 
Abb. 4: Auszug rechtswirksamer Flächennutzungsplan des Marktes Welden (8. Änderung vom 14.02.2017) 

In der seit 02.06.2017 wirksamen 8. Änderung des Flächennutzungsplanes 

des Marktes Welden ist der gesamte Umgriff des Plangebietes bereits als 

„Wohnbaufläche (W)“ mit randlichen Grünflächen dargestellt. Die bestehen-

den, fingerartig ausgeprägten Gehölzstrukturen (amtlich kartiertes Biotop Nr. 

7529-0127-001) entlang des Hohlweges sind entsprechend gekennzeichnet. 

Dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB kann somit Rechnung ge-

tragen und der Bebauungsplan Nr. 35 „Welden West, Teil 1“ aus dem Flä-

chennutzungsplan des Marktes Welden entwickelt werden.  
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3.3 Planungsrechtliche Situation, rechtswirksame Bebau-

ungspläne 

Das überplante Areal im Nordwesten der Ortslage Welden ist derzeit pla-

nungsrechtlich als Außenbereich gemäß § 35 BauGB zu beurteilen. Ein 

rechtswirksamer Bebauungsplan oder eine sonstige Satzung nach BauGB 

(Einbeziehungssatzung etc.) sind für diesen Bereich bislang noch nicht vor-

handen. Die geplante wohnbauliche Entwicklung der Flächen ist demzufolge 

aktuell planungsrechtlich nicht zulässig. 

Unmittelbar südöstlich des Plangebietes grenzt der seit 01.04.1976 rechtsver-

bindliche Bebauungsplan Nr. 10 „Südlich der Verenastraße“ einschließlich der 

hierzu bereits rechtsverbindlichen 1. (rechtsverbindlich seit 28.08.1982) und 

2. Änderung (rechtsverbindlich seit 20.06.1997) an. Mit dem Bebauungsplan 

Nr. 10 wird eine wohnbauliche Entwicklung (Allgemeines Wohngebiet) auf den 

Flächen südlich der Verenastraße und entlang der Straße Hagenmahd pla-

nungsrechtlich gesichert. Die Verenastraße und die Straße Hagenmahd sind 

in diesem Bebauungsplan als öffentliche Verkehrsflächen dargestellt. Zur Si-

cherung einer angemessenen Anknüpfung an die Verenastraße wird mit dem 

Bebauungsplan Nr. 35 „Welden West, Teil 1“ geringfügig in den Umgriff der 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Südlich der Verenastraße“ einge-

griffen, die in diesem Zusammenhang im Bereich der Verkehrsfläche der Ve-

renastraße entsprechend geändert wird. 

Östlich des Hohlweges grenzen auch noch der seit 06.10.1966 rechtsverbind-

liche Bebauungsplan Nr. 8 „Nördlich der Verenastraße“ einschließlich der 

1. und 2. Änderung hierzu, der seit 16.12.2007 rechtsverbindliche Bebauungs-

plan Nr. 25 „Straßfeld II“ sowie der seit 24.02.2012 rechtsverbindliche Bebau-

ungsplan Nr. 26 „Straßfeld III“ an, die planungsrechtlich auf eine wohnbauliche 

Entwicklung der Flächen östlich des Hohlweges abstellen. Diese Bebauungs-

pläne werden durch den Bebauungsplan Nr. 35 aber nicht tangiert. 

4. Ziele der Planung 

4.1 Planungskonzept 

Das Planungskonzept sieht nordwestlich der Verlängerung der Verenastraße 

und der Straße Hagenmahd ein neues Wohnquartier mit ca. 47 Einzelhäusern/ 

Doppelhaushälften (WA 1 - WA 7) und neun Mehrfamilienhäusern (WA 8 und 

WA 9) vor. Im Bereich der neuen Einzel- und Doppelhäuser werden die struk-

turellen Vorgaben der Bestandsbebauung östlich des Plangebietes weitestge-

hend aufgegriffen und zum nordwestlichen Ortsrand von Welden hin abgerun-

det. Die zur Bewältigung der vorliegenden Anfragen nach Eigentums- und 

Mietwohnungen etc. vorgesehenen Mehrfamilienhäuser werden vorwiegend 

zentral im neuen Wohnquartier verortet. Mit der gewählten Planung soll im 
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Markt Welden ein Angebot an neuen Wohnbauflächen unterschiedlichster 

Ausprägung (Eigenheim, Eigentums-, Mietwohnungen etc.) gesichert und ein 

städtebaulich verträglicher Abschluss der Bebauung am nordwestlichen Rand 

der Ortslage Welden gewährleistet werden. 

Der Bebauungsplan basiert grundsätzlich auf den Vorgaben eines in Abstim-

mung mit dem Marktgemeinderat Welden erarbeiteten städtebaulichen Kon-

zeptes der Arnold Consult AG. Das Plankonzept dieses städtebaulichen Ent-

wurfes wurde als Grundlage für die Ausarbeitung des Bebauungsplanes 

Nr. 35 „Welden West, Teil 1“ herangezogen.  

Zur Sicherstellung eines verträglichen Übergangs und Abschlusses der Be-

bauung zur angrenzenden freien Landschaft ist entlang der südlichen, westli-

chen und nördlichen Begrenzung des Plangebietes eine öffentliche Randein-

grünung unterschiedlichster Ausprägung vorgesehen. 

Raum für Austausch und Kommunikation wird durch einen Kinderspielplatz im 

nordöstlichen Bereich des Wohnquartiers realisiert, der auch als Ergänzung 

des Angebots für kleinere Kinder im Bebauungsplan Nr. 35 „Welden West, 

Teil 1“ fungiert. 

Die Erschließung des neuen Wohnquartiers erfolgt durch jeweils eine Anbin-

dung an die bereits bestehende Verenastraße und die Straße Hagenmahd 

(nur untergeordnet). Von diesen Anbindungen können die Grundstücke im In-

neren des Baugebietes über eine neu anzulegende, zentrale Erschließungs-

straße, teilweise mit begleitendem Gehweg, teilweise als verkehrsberuhigter 

Bereich, erreicht werden. Von dieser Haupterschließung aus, mit perspektivi-

scher Weiterführungsmöglichkeit nach Norden, sollen über neue verkehrsbe-

ruhigte Erschließungsstraßen die Grundstücke im Süden und Südwesten des 

Plangebietes erschlossen werden.     

Bei der Gestaltung der Gebäude im Plangebiet soll den späteren Bauherren 

eine größtmögliche Flexibilität eingeräumt werden. So soll nahezu im gesam-

ten Plangebiet zwischen einem Gebäudetyp „steilgeneigtes Dach“, der eine 

Bebauung mit Erdgeschoss und steil geneigtem Dach ermöglicht, sowie ei-

nem Gebäudetyp „flachgeneigtes Dach“, für eine Bebauung mit zwei Vollge-

schossen und einem Flachdach oder flachgeneigtem Dach, ausgewählt wer-

den können. Zudem soll mit den zugelassenen Gebäudetyp C und D dem Be-

darf nach barrierefreiem Bauen bzw. modernen Bauformen Rechnung getra-

gen werden. Für die Mehrfamilienhäuser im Kernbereich des neuen Wohn-

quartiers werden konkrete Festsetzungen zur Ausprägung der neuen Ge-

bäude anhand der hierzu bereits vorhandenen Objektplanungen vorgesehen. 

In diesen Mehrfamilienhäusern soll bezahlbarer Wohnraum u. a. auch für die 

jüngere Bevölkerung entstehen. 

Die geplanten Gebäude werden vorwiegend im Norden der einzelnen Grund-

stücke angeordnet, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Beson-

nung gewährleisten zu können. Diese vorgesehene Ausrichtung der Gebäude 

stellt für jeden Haustyp die notwendige Privatsphäre und eine individuelle Nut-

zung des Grundstückes sicher. Zudem kann mit der geplanten Ausrichtung 
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der Gebäude eine möglichst optimale Nutzung solarer Energien sichergestellt 

werden. 

Mit den getroffenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, der Bau-

weise, den überbaubaren Grundstücksflächen, der Gestaltung der Gebäude 

sowie den Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen kann am nordwestlichen 

Ortsrand von Welden eine städtebaulich und landschaftlich verträgliche Arron-

dierung der hier am Ortsrand von Welden bereits bestehenden Bebauung si-

chergestellt werden. 

4.2 Art der baulichen Nutzung 

Für den Planbereich ist entsprechend der geplanten Nutzung eine Festset-

zung als allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.07.2023 vorgesehen. 

Die in § 4 Abs. 3 BauNVO genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen, 

wie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbe-

betriebe und Anlagen für Verwaltungen, werden im Plangebiet nicht zugelas-

sen, da sich derartige Nutzungen besonders für eine Nachnutzung von brach-

gefallenen dörflichen Hofstellen oder sonstigen Strukturen im Altort von Wel-

den anbieten und hier auch zu dessen Belebung konzentriert werden sollen. 

Für eine Nutzung durch Gartenbaubetriebe sind die zur Verfügung stehenden 

Bauflächen infolge des geplanten Zuschnitts, der vorhandenen Topografie 

und des vorliegenden Flächenumfangs nicht geeignet. Demzufolge ist diese 

Nutzung im Plangebiet ebenfalls nicht zulässig. 

Die Errichtung einer Tankstelle ist im neuen Wohnquartier auch nicht ge-

wünscht, da eine derartige Einrichtung zusätzlichen Verkehr hervorrufen 

würde und demzufolge mit erhöhten Lärm- und Abgasimmissionen in den be-

nachbarten Wohngebieten verbunden wäre. Aufgrund der Ortsrandlage des 

Plangebiets ist eine solche Nutzung auf den überplanten Flächen auch weder 

städtebaulich noch ökonomisch sinnvoll.   

4.3 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubare 

Grundstücksfläche, Gebäudetypen 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im neuen Wohnquartier durch Festle-

gung der zulässigen Grundflächen- und Geschossflächenzahl (WA1 - WA 7) 

bzw. für die Bereiche der geplanten Mehrfamilienhäuser durch Festlegung der 

für jedes einzelne Baufenster maximal zulässigen Grundfläche und Geschoss-

fläche (WA 8 und WA 9), sowie durch Festlegung der höchstzulässigen Wand-

höhe und höchstzulässigen Gebäudeoberkante für einzelne zulässige Haus-

typen (WA 1 bis WA 7, WA 9) bzw. durch Festlegung einer konkret auf das 

natürlich anstehende Geländeniveau abgestellten Gebäudeoberkante (OK im 

WA 8) ausreichend bestimmt. 



Markt Welden, Bebauungsplan Nr. 35 „Welden West, Teil 1“ - Begründung 

ENTWURF, Fassung vom 10.12.2024 Seite 16 von 70 

  
ARNOLD CONSULT AG N:\2. Kissing\2016\1-16-523\SV\BE\erneute_Auslegung\BP35_Welden_West_Begründung_Ern_Entwurf_20241210.docx 

Bahnhofstraße 141, 86438 Kissing  

Entsprechend dem Charakter der Bebauung in der Nachbarschaft und auf-

grund der künftigen Grundstückszuschnitte innerhalb des Plangebietes wird 

für die geplanten Einzelhäuser am künftigen Ortsrand (WA 4, WA 5 und WA 6) 

eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,25 bis 0,27 und darauf aufbauend eine 

Geschossflächenzahl (GFZ) von maximal 0,5 vorgesehen. Für die zentraler 

(WA 1, WA 2, WA 7) bzw. topographisch etwas tiefer (WA 3) gelegenen 

Grundstücke, die größtenteils auch für die Bebauung mit einen Doppelhaus 

herangezogen werden können, ist eine GRZ zwischen 0,25 und 0,35 (je nach 

Bebauung) und darauf aufbauend eine GFZ zwischen 0,5 und 0,7 vorgese-

hen. Für die Bereiche der Mehrfamilienhäuser (WA 8 und WA 9) gelten kon-

krete, auf die jeweilige Objektplanung innerhalb der einzelnen Baufenster ab-

gestellte Vorgaben (maximal zulässige Grundflächen bzw. Geschossflächen). 

Bezogen auf die jeweiligen Gesamtgrundstücksflächen (WA 8 ca. 9.579 m², 

WA 9 ca. 800 m²) ergeben sich mit diesen festgesetzten Grund- (GR) bzw. 

Geschossflächen (GF) Grundflächenzahlen (GRZ) von 0,35 für WA 8 

(3.400 m² / 9.579 m²) bzw. WA 9 (270 m² / 800 m²) sowie Geschossflächen-

zahlen (GFZ) von 0,85 für WA 8 (8.080 m² / 9.579 m²) bzw. 0,80 für WA 9 

(640 m² / 800 m²). Die bauliche Dichte im gesamten Wohnquartier liegt damit 

in allen Bereichen des neuen Quartiers künftig teilweise noch deutlich unter 

den in § 17 BauNVO genannten Orientierungswerten für die Obergrenze der 

Grundflächenzahl (GRZ 0,4) und die Geschossflächenzahl (GFZ 1,2) in allge-

meinen Wohngebieten. 

Die Möglichkeiten zur Gestaltung des Grundstücks sowie die Ausrichtung der 

Garagen, Carports und Stellplätze sollen für die künftigen Eigentümer der 

Baugrundstücke relativ offengehalten werden. Aus diesem Grund und der teil-

weise erforderlichen längeren Zufahrtsbereiche etc. (z. B: WA 5, WA 6) wird 

abweichend von der nach § 19 Abs. 4 BauNVO zulässigen Überschreitung 

von 50% eine Überschreitung der GRZ durch die Grundflächen der Garagen, 

Carports und Stellplätze etc. von 100 % (WA 1 bis WA 7) bzw. bis zu einer 

maximalen GRZ II von 0,7 (WA 8 und WA 9) zugelassen. Bezogen auf die 

gesamten künftig wohnbaulich zu nutzenden Grundstücksflächen (ca. 

32.173 m²) ergibt sich mit dieser Vorgabe bei einer Worst Case - Betrachtung 

(alle Möglichkeiten der Doppelhausbebauung werden ausgeschöpft) eine Ge-

samt-GRZ II von 0,64 im neuen Wohnquartier. Somit wird der nach BauNVO 

vorgesehene Orientierungswert für die Obergrenze der GRZ II für allgemeine 

Wohngebiete von insgesamt 0,6 (GRZ 0,4 + 50% Überschreitung) künftig nur 

relativ geringfügig überschritten. Erheblich nachteilige Auswirkungen auf die 

Umwelt sind hierdurch nicht zu erwarten, zumal diese geringfügige Über-

schreitung durch verschiedene Maßnahmen im Quartier selbst (Randeingrü-

nung, neue Gehölzstrukturen, Durchgrünung Grundstücksflächen, Rückhal-

tung und zentrale Versickerung Niederschlagswasser vor Ort) angemessen 

kompensiert werden kann. 

Mit der im neuen Wohnquartier gewählten Bebauungsdichte wird für die am 

künftigen nordwestlichen Ortsrand gelegenen Baugrundstücke eine mit der 

Umgebungsbebauung noch verträgliche Bebauungsstruktur auf 
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unterschiedlich großen Grundstücken ermöglicht. Die Maßstäblichkeit der 

Baukörper orientiert sich vorwiegend an dem baulichen Bestand der Wohnbe-

bauung in den angrenzenden Wohngebieten.  

Für den Großteil des allgemeinen Wohngebietes werden vorwiegend vier un-

terschiedliche Gebäudetypen festgesetzt, um den künftigen Bauherren mög-

lichst viel Freiraum bei der Gestaltung ihrer Wohngebäude zu ermöglichen.  

Um unabhängig von der jeweils gewählten Bauform ein möglichst einheitliches 

Höhenniveau über das gesamte Wohnquartier gewährleisten zu können, wird 

für die zulässigen Haustypen A, B und D eine maximale Gebäudeoberkante 

von durchgehend 9,50 m festgelegt.  

Typ A (steilgeneigtes Dach) 

Für den Gebäudetyp A gilt eine Wandhöhe (WH) von maximal 4,50 m und 

eine Gebäudeoberkante (OK) von maximal 9,50 m. Die Dächer der Hauptge-

bäude sind als steilgeneigte Sattel-, Walm- oder Zeltdächer mit einer Dachnei-

gung von 35° bis 45° zu erstellen. 

Typ B (Flachdach, flachgeneigtes Dach) 

Für den Gebäudetyp B gilt eine Wandhöhe (WH) von mindestens 5,0 m und 

maximal 6,50 m und eine Gebäudeoberkante von mindesten 8,0 m und maxi-

mal 9,50 m. Die Dächer der Hauptgebäude sind als Flachdach bzw. flachge-

neigte Dächer mit einer Dachneigung von 0° bis 30° zu erstellen. Bei einseitig 

geneigten Pultdächern ist eine Dachneigung von maximal 15° zulässig. Bei 

der Ausbildung von Flachdächern (≤ 5°) ist ausschließlich die maximal zuläs-

sige Wandhöhe (WH) maßgebend. 

Mit dem Haustyp C soll auf einigen wenigen Grundstücken im Süden des 

neuen Quartiers auch der immer stärker steigenden Nachfrage nach barriere-

freiem Bauen auf einer Ebene (Bungalow) entsprochen werden. 

Typ C (Flachdach, flachgeneigtes Dach, eingeschossig) 

Für den Gebäudetyp C gilt eine Wandhöhe von maximal 4,50 m und eine Ge-

bäudeoberkante von maximal 6,50 m. Die Dächer der Hauptgebäude sind als 

Flachdach bzw. flachgeneigte Dächer mit einer Dachneigung von 0° bis 30° 

zu erstellen. Bei einseitig geneigten Pultdächern ist eine Dachneigung von 

maximal 15° zulässig. Bei der Ausbildung von Flachdächern (≤ 5°) ist aus-

schließlich die maximal zulässige Wandhöhe (WH) maßgebend. 

Typ D (zusätzliches Penthausgeschoss) 

Für den Gebäudetyp D gilt eine Gebäudeoberkante von maximal 9,50 m. Die 

Dächer der Hauptgebäude sind als Flachdach bzw. flachgeneigte Dächer mit 

einer Dachneigung von 0° bis 30° zu erstellen. Bei einseitig geneigten Pultdä-

chern ist eine Dachneigung von maximal 15° zulässig. Das jeweils oberste 

Geschoss darf nur als Penthausgeschoss ausgebildet werden, das an min-

destens drei Seiten um mindestens 1,5 m von der Außenseite der darunter 

liegenden Außenwand zurückzusetzen und maximal 2/3 der Geschossfläche 

des darunter liegenden Geschosses betragen darf. 
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Mit den vorgenannten Vorgaben zum Maß der baulichen Nutzung und zur Ge-

staltung der Gebäude wird sichergestellt, dass sich das neue Wohnquartier 

künftig weitestgehend verträglich in die umgebende Landschaft und in die be-

stehenden Siedlungsstrukturen der Umgebung einpasst.  

4.4 Abstandsflächen 

Für die Bereiche WA 1 bis WA 7 ist die Geltung der Abstandsflächen des Art. 6 

BayBO im Planbereich textlich festgesetzt. Somit kann den gesetzlichen Vor-

gaben nach einer ausreichenden Belichtung und Besonnung der geplanten 

Gebäude entsprochen und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im neuen 

Wohngebiet sichergestellt werden. Für die Ermittlung der Tiefe der Abstands-

flächen aller Gebäude sind die neuen Höhen aus dem in der Anlage zu den 

textlichen Festsetzungen (Teil B) beigefügten Lageplan „festgesetzte Gelän-

dehöhen“ heranzuziehen. Hierzu ist das abstandsflächenrelevante Gelände 

für jede Gebäudeecke durch Interpolation zu erzeugen. 

Für die Bereiche WA 8 und WA 9 werden die Abstandsflächen durch die fest-

gesetzten Baugrenzen in Verbindung mit den jeweils maximal zulässigen Ge-

bäudeoberkanten abschließend geregelt. Mit den hier sehr eng auf die künfti-

gen Gebäudestrukturen abgestellten überbaubaren Grundstücksflächen 

(Baugrenzen) kann sichergestellt werden, dass die Abstandsflächenvorgaben 

des Art. 6 BayBO sowohl nach außen zu den umliegenden Grundstücksflä-

chen und Straßenräumen als auch zwischen den geplanten Wohngebäuden 

im Innenverhältnis selbst eingehalten werden können. Den Anforderungen an 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse kann in den Bereichen WA 8 und 

WA 9 damit sowohl nach außen als auch nach innen künftig Rechnung getra-

gen werden. Infolge der separat festgelegten Baufenster (überbaubaren 

Grundstücksflächen) ist ein Bezug auf Art. 6 BayBO in diesen Bereichen dem-

zufolge nicht erforderlich. 

4.5 Begründung weiterer Festsetzungen 

Die gestalterischen Festsetzungen (Dach-, Fassadengestaltung, Einfriedun-

gen, etc.) sind erforderlich, um eine verträgliche Gestaltung der baulichen An-

lagen und damit auch eine optisch weitestgehend geordnete Entwicklung des 

gesamten Wohnquartiers sicherstellen zu können. Dies ist insbesondere vor 

dem Hintergrund der vorherrschenden Hanglage mit erhöhter Einsehbarkeit 

des Baugebietes aus südöstlicher Richtung von besonderer Bedeutung. Die 

durch die gestalterischen Festsetzungen gewährleistete möglichst verträgli-

che Ausbildung der Wohnhäuser hinsichtlich Gebäudehöhe, -kubatur, Fassa-

dengestaltung und Baumaterialien trägt zusammen mit der vorgesehenen 

starken Ein- und Durchgrünung dazu bei, dass sich das neue Wohnquartier in 

möglichst verträglicher Art und Weise in die umgebende Landschaft und die 

umliegenden Siedlungsstrukturen einfügt. Zur Vermeidung einer zu starken 
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Aufheizung der Fassaden wird den künftigen Bauherren eine möglichst helle 

Farbgebung (weiße Farbtöne) des Gebäudes empfohlen. 

Bei der Ausbildung von Garagen mit Flachdächern wird eine extensive Dach-

begrünung dieser Gebäude empfohlen. Die erhöhte Verdunstungsrate einer 

derartigen Konstruktion kann grundsätzlich zu einer Reduzierung des Nieder-

schlagswasserabflusses der Dachflächen im Plangebiet beitragen. Zudem 

kann das Gebäude verträglich in die vorhandene Topografie integriert werden. 

Durch die konkreten Festsetzungen zur Höhenlage der Erdgeschossfertigfuß-

böden wird sichergestellt, dass die bestehenden topographischen Verhält-

nisse im Plangebiet weitestgehend gewahrt bleiben und weder ein übermäßi-

ges Eingraben der geplanten Gebäude in die vorherrschende Hanglage noch 

ein optisches Herausstechen durch zu hoch über den natürlichen Geländever-

lauf geplante Gebäude erfolgt. Daher ist den Antragsunterlagen im Rahmen 

des Baugenehmigungs- bzw. Genehmigungsfreistellungsverfahren zwingend 

eine nachprüfbare Bezugshöhenermittlung getrennt für Hauptgebäude, Ga-

rage und Nebengebäude beizulegen. 

Durch die Festsetzung von Mindestgrundstücksgrößen soll eine spätere Tei-

lung von Baugrundstücken und damit eine unverträgliche Nachverdichtung 

durch eine zu kleinteilige Bebauung (z. B. Tiny-Haus etc.) innerhalb des neuen 

Wohnquartiers verhindert werden.  

Mit der Begrenzung der höchstzulässigen Zahl der Wohnungen in WA 1 bis 

WA 7 soll eine Massierung der Bebauung durch mehr als eine bzw. zwei Woh-

nungen je Einzelhaus bzw. Doppelhaushälfte und eine damit zusammenhän-

gende unerwünschte Verdichtung und Beeinträchtigung der künftigen Ge-

bietsstruktur verhindert werden. Durch die Zulässigkeit von maximal 6 bis 12 

Wohneinheiten je Baufeld im zentralen Bereich des Plangebietes (WA 8 und 

WA 9) sollen überschaubare Einheiten an Geschosswohnungsbauten im 

neuen Wohnquartier gesichert werden, die unterschiedliche Anforderungen an 

die umzusetzenden Wohneinheiten und -größen bedienen können.   

Mit der flächenmäßigen Begrenzung von Grenzgaragen auf eine Gesamtnutz-

fläche von 50 m² sollen zu massive und wuchtige Gebäudestrukturen entlang 

der Grundstücksgrenzen zwischen einzelnen Baugrundstücken vermieden 

werden. 

4.6 Grünordnung  

Die Festsetzung von Anpflanzungen im Baugebiet dient der Verwirklichung 

von gestalterischen und landschaftspflegerischen Zielen innerhalb des am 

Ortsrand von Welden neu entstehenden Wohnquartiers. 

Um eine gute Durchgrünung des Baugebietes sowie eine ansprechende Ge-

staltung des Planareals zu erreichen, wird auf den einzelnen privaten Bau-

grundstücken die Anpflanzung von mindestens einem Baum pro Grundstück 

(WA 1 bis WA 7) bzw. pro voller 400 m² Grundstücksfläche (WA 8 und WA 9) 

vorgeschrieben.  
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Zur Eingrünung des geplanten Wohngebietes an den Grenzen zur offenen 

Landschaft nach Norden, Westen bzw. Süden hin wird auf den öffentlichen 

Grünflächen (Flächen mit Pflanzbindung) darüber hinaus eine großzügig aus-

gelegte, extensiv zu pflegende Wiesenfläche für die Anpflanzung von heimi-

schen Gehölzen festgesetzt. Die Grünflächen am nördlichen Rand des Wohn-

quartiers sollen als kleiner Erdwall gestaltet werden, der das von den nördlich 

anliegenden Flächen abfließende Hangwasser abfängt und dem neu geplan-

ten Regenwasserkanal in Richtung Retentionsbecken zuleitet. 

Die Ausläufer der biotopgeschützten Gehölzstrukturen entlang des Hohlwe-

ges werden im Nordosten des neuen Wohnquartiers auch weiterhin erhalten. 

Als Puffer zu den neu geplanten Wohnbauflächen und Erschließungsanlagen 

werden extensive Grünflächen im Umfeld dieser Gehölzstrukturen neu ange-

legt. Im äußersten Nordosten des neuen Wohnquartiers wird innerhalb dieser 

Grünstrukturen ein Kinderspielplatz gestaltet.  

Die Ein- und Durchgrünung des neuen Wohnquartiers setzt sich vor allem aus 

heimischen, landschaftstypischen Gehölzen zusammen. In den künftigen 

Straßenräumen sollen vorwiegend straßenraumverträgliche, klimaresistente 

Baumarten realisiert werden. 

4.7 Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des neuen Wohnquartiers für den MIV (motori-

sierter Individualverkehr) ist über die unmittelbar im Süden des Gebietes an-

liegende Straße Hagenmahd als Sekundärerschließung (untergeordnete Er-

schließung) sichergestellt. Als Haupterschließung besteht ein Anschluss über 

die Verlängerung der östlich gelegenen Verenastraße. Bei einer perspektivi-

schen Erweiterung des Wohnquartiers nach Norden soll mindestens ein wei-

terer Anschluss nach Norden erfolgen. 

Mit der geplanten Umsetzung des neuen Wohnquartiers „Welden West, Teil 1“ 

wird sich auch die Verkehrsbelastung auf den umliegenden Straßen (Verena-

straße, Hagenmahd etc.) erhöhen. Die möglichen Auswirkungen der Planung 

wurden im Rahmen der Gutachterlichen Stellungnahme zur verkehrlichen Er-

schließung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Welden West I durch 

das Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen (SVK) (Untersuchung vom 

02.03.2023) untersucht und bewertet. In diesem Zusammenhang wurden 

auch verschiedene Varianten zur künftigen Führung der Verkehre betrachtet. 

Hierbei hat sich gezeigt, dass die maximalen zusätzlichen Kfz-Verkehre in ei-

ner Größenordnung liegen, die eine verträgliche Integration in das umlie-

gende, bereits bestehende Erschließungsstraßennetz gewährleisten. Die 

Leistungsfähigkeit auf den Straßen Verenastraße, Hagenmahd und Uzstraße 

kann auch nach Umsetzung des neuen Wohnquartiers weiterhin gewährleistet 

werden. Ebenso kann der Verkehrsablauf an den maßgebenden Knotenpunk-

ten Uztraße / Verenastraße, Verenastraße / Hagenmahd, Verenastraße / Grü-

ner Spanweg und Verenastraße / Ziegelfeld weiterhin leistungsfähig mit einer 

guten Qualität des Verkehrsablaufes geführt werden.  
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Aufgrund der vorhandenen Ausbaustandards sollte der Lkw-Verkehr (Zuliefe-

rung, Paketservice etc.) künftig nicht über die Straße Hagenmahd, sondern 

über die Verenastraße geführt werden. Dieser Straßenraum gewährleistet 

nach gutachterlicher Einschätzung durchgängig die Begegnung eines Lkw´s 

mit einem Pkw. Auf dem Teilabschnitt östlich der Straße Hagenmahd gewähr-

leistet die Fahrbahnbreite der Verenastraße sogar eine Abwicklung des Be-

gegnungsverkehrs zweier Lkw‘s.  

Nach Einschätzung des Gutachters kann das geplante Wohngebiet Welden 

West, Teil 1 aus verkehrlicher Sicht verträglich an das vorhandene Straßen-

netz (Verenastraße, Hagenmahd etc.) angebunden werden. 

Die Erschließung der Baugrundstücke innerhalb des Plangebiets erfolgt über 

eine Ringstraße, die teilweise als verkehrsberuhigter Bereich (Mischverkehrs-

fläche) ausgebildet wird, in welcher alle Verkehrsteilnehmer künftig gleichbe-

rechtigt sind.  

Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs (Bewohner, Besucher) für die 

neuen Wohnnutzungen soll grundsätzlich auf den privaten Grundstücken er-

folgen. Dabei sind je Wohngebäude mindestens zwei Stellplätze vorzusehen, 

wobei mindestens ein Stellplatz als Garage oder Carport ausgebildet werden 

muss. Zudem sind zusätzliche Stellplätze im öffentlichen Straßenraum der neu 

geplanten Erschließungsstraße umsetzbar. Für die Unterbringung des ruhen-

den Verkehrs der im Bereich WA 8 und WA 9 geplanten Mehrfamilienhäuser 

ist grundsätzlich die Errichtung einer Tiefgarage sowie einiger weniger ergän-

zender, oberirdischer Besucherstellplätze vorgesehen.     

Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über das Busliniennetz des Augsburger 

Verkehrs- und Tarifverbundes (AVV). Ca. 450 m Fußweg östlich des Plange-

bietes befindet sich die Bushaltestelle „Utzstraße“ der Linie 501, über welche 

eine Verbindung u. a. nach Westen in den Ortsteil Reutern sowie Richtung 

Südosten in das Stadtgebiet Augsburgs besteht. Des Weiteren steht ein Ruf-

bus Richtung Zusmarshausen zur Verfügung. 

5. Immissionsschutz 

5.1 Allgemein 

In der Bauleitplanung sind nach § 1 Abs. 6 BauGB, die Anforderungen an ge-

sunde Wohnverhältnisse sowie die sonstigen Belange des Umweltschutzes 

zu beachten. Es ist zu prüfen, inwiefern schädliche Umwelteinwirkungen (hier 

Lärmimmissionen) nach § 3 Abs. 1 BImSchG vorliegen und die Erwartungs-

haltung an den Lärmschutz im Plangebiet erfüllt wird. 

Nördlich und östlich des Plangebietes verläuft die Staatsstraße 2032 (Uz-

straße). Südlich des Plangebietes verläuft die Kreisstraße A12. Die Erschlie-

ßung des Plangebietes erfolgt entweder direkt über die Verenastraße oder 
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untergeordnet auch über die Straße Hagenmahd auf die Verenastraße. 

Zur Beurteilung möglicher schalltechnischer Auswirkungen der Planung wurde 

die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Berechnung und Bewertung 

der Lärmimmissionen beauftragt. Die Ergebnisse der Untersuchung können 

dem Bericht mit der Bezeichnung „LA23-018-G01-01“ mit dem Datum 

19.05.2023 entnommen werden. 

Schädliche Umwelteinwirkungen nach BImSchG 

Zur Konkretisierung der Schädlichkeit hinsichtlich des Verkehrslärms können 

die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) 

herangezogen werden. 

Erwartungshaltung an Lärmschutz nach DIN 18005 

Die Erwartungshaltung an den Schutz vor Verkehrs- oder Gewerbelärm in der 

städtebaulichen Planung ist in den Orientierungswerten des Beiblattes 1 zur 

DIN 18005, Teil 1, "Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren" fest-

gelegt. 

Schutzbedürftige Räume 

Die Definition der schutzbedürftigen Räume ergibt sich aus der DIN 4109 

"Schallschutz im Hochbau" (z.B. Wohnräume, Schlafräume, Unterrichts-

räume, Büroräume). 

5.2 Bewertung der Nutzung der Tiefgarage und der oberir-
dischen Stellplätze 

Es ist davon auszugehen, dass Garagen und Stellplätze, deren Zahl dem 

durch die zugelassene Nutzung (hier Wohnen) verursachten Bedarf ent-

spricht, auch in einem von Wohnbebauung geprägten Bereich keine unzumut-

baren Störungen hervorrufen (Sozialadäquanz des Parkverkehrs nach §12 

Abs. 2). 

Gelegentliche Zu-/Abfahrten in einem Gebiet, dass vorwiegend dem Wohnen 

dient (allgemeines Wohngebiet) sind zu erwarten und nicht vermeidbar. Die 

sich durch die Nutzung der Tiefgarage und der oberirdischen Stellplätze erge-

benden Lärmimmissionen werden demnach als zumutbar angesehen. 

5.3 Bewertung der Verkehrslärmimmissionen 

Im gesamten Plangebiet werden die Orientierungswerte zur Tagzeit und zur 

Nachtzeit eingehalten. Die Immissionsgrenzwerte werden im Plangebiet eben-

falls zur Tagzeit und zur Nachtzeit eingehalten. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden. 

Demzufolge besteht für die geplanten Wohngebäude kein Erfordernis zur Um-

setzung von Schallschutzmaßnahmen.  
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5.4 Baulicher Schallschutz 

Im gesamten Plangebiet sind innerhalb der Baufelder maßgebliche Außen-

lärmpegel nach der DIN 4109-2:2018-1 unter 60 dB(A) zu erwarten. Daher ist 

keine Festsetzung von maßgeblichen Außenlärmpegeln erforderlich, da die 

erforderlichen Schalldämm-Maße bei einer Bauausführung, die dem aktuellem 

Gebäudeenergiegesetz entspricht, bereits erreicht werden. 

5.5 Emissionen und Immissionen von landwirtschaftlichen 
Flächen 

Es wurde in der Satzung vorsorglich ein Hinweis aufgenommen, dass die 

durch die landwirtschaftliche Nutzung der angrenzenden und umliegenden 

Flächen (auch Obstplantagen) entstehenden Lärm-, Staub und Ge-

ruchsimmissionen im gesamten Bebauungsplangebiet hinzunehmen sind. 

Dies gilt auch z.B. für Lärmimmissionen, die bei besonderen Pflege- oder Ern-

tetätigkeiten nachts entstehen. 

5.6 Haustechnische Anlagen 

Es wurde in der Satzung zum Bebauungsplan Nr. 35 vorsorglich ein Hinweis 

zum Betrieb von Wärmepumpen aufgenommen. 

5.7 Heizzentrale 

Innerhalb des Plangebietes ist eine Heizzentrale geplant. Für das Plangebiet 

ist derselbe Schutzanspruch vorgesehen wie für die bestehenden umliegen-

den schutzbedürftigen Nutzungen (allgemeines Wohngebiet). Die geplante 

Wohnbebauung innerhalb des Plangebietes befindet sich in einem geringeren 

Abstand zu der geplanten Heizzentrale als die bestehenden umliegenden 

Wohnnutzungen. Bei der Planung der Heizzentrale sind die Immissionsricht-

werte der TA Lärm (Technische Anlage zum Schutz gegen Lärm) für ein all-

gemeines Wohngebiet (WA) an der nächstgelegenen Baugrenze im Plange-

biet einzuhalten. Daher kann davon ausgegangen werden, dass sich durch 

die Aufstellung des Bebauungsplanes keine unzumutbare schalltechnische 

Beeinträchtigung für die geplanten schutzbedürftigen Nutzungen im Plange-

biet und die bestehenden schutzbedürftigen Nutzungen im Umfeld ergibt. Die 

sich durch die Planungen ergebenden schalltechnischen Auswirkungen der 

Heizzentrale werden als zumutbar angesehen. 

5.8 Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrs-
wegen 

Die Erschließung des neuen Wohnquartiers erfolgt entweder direkt über die 

Verenastraße oder untergeordnet auch über die Straße Hagenmad auf die 
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Verenastraße. Die Verenastraße mündet in die Staatsstraße St 2032 (Uz-

straße). Dort teilt sich der Fahrverkehr vorwiegend nach Süden in Richtung 

Augsburg aber auch Richtung Norden auf und es erfolgt eine Vermischung mit 

dem übrigen Verkehr. Es wurde berechnet, mit welchen Verkehrslärmimmis-

sionen an den relevanten Gebäuden (Gebäude mit einem geringen Abstand 

zur Straßenachse) durch die Planung entlang der Verenastraße und der 

Straße Hagenmahd zu rechnen ist. 

IST-Situation 

Es wurde die IST-Situation ohne das Plangebiet für das Jahr 2035 betrachtet. 

Es zeigt sich, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 an 

allen Immissionsorten eingehalten werden. Die Immissionsgrenzwerte der 

16. BImSchV werden somit ebenfalls an allen Immissionsorten eingehalten. 

PLAN-Situation (Fahrverkehr des Plangebietes ohne den bestehenden Fahr-

verkehr) 

Es wurde der prognostizierte Fahrverkehr, der durch das Plangebiet hervor-

gerufen betrachtet. Für das Plangebiet wird von insgesamt rund 700 Kfz-Fahr-

bewegungen ausgegangen. Des Weiteren wurden drei An- und Abfahrten von 

LKW berücksichtigt. 

Es zeigt sich, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 von 

55 dB(A) für ein allgemeines Wohngebiet und 60 dB(A) für ein Mischgebiet zur 

Tagzeit am allen Immissionsorten eingehalten werden. Die Orientierungs-

werte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 von 45 dB(A) für ein allgemeines Wohn-

gebiet zur Nachtzeit werden an den relevanten Immissionsorten in der Ve-

renastraße um bis zu 1,4 dB(A) überschritten. Die Immissionsgrenzwerte der 

16. BImSchV werden an allen Immissionsorten hingegen deutlich unterschrit-

ten. 

Gesamt-Situation (Überlagerung der derzeitigen Verkehrslärmbelastung mit 

den planbedingten Verkehrslärmimmissionen) 

Im Bereich der Straße Hagenmahd und der Verenastraße ergeben sich unter 

Berücksichtigung der Summenbelastung an den betrachteten Immissionsor-

ten Beurteilungspegel von bis zu 56,8 dB(A) zur Tagzeit und 49,0 dB(A) zur 

Nachtzeit. Es kommt durch die vorliegende Planung zu einer Pegelanhebung 

um bis zu 4,4 dB(A) im Tagzeitraum und bis zu 4,2 dB(A) im Nachtzeitraum. 

Die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 von 55 dB(A) für ein 

allgemeines Wohngebiet zur Tagzeit werden an den relevanten Immissionsor-

ten in der Verenastraße um bis zu 1,4 dB(A) überschritten. Die Orientierungs-

werte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 von 45 dB(A) für ein allgemeines Wohn-

gebiet zur Nachtzeit werden an den relevanten Immissionsorten in der Ve-

renastraße und der Straße Hagenmahd um bis zu 3,5 dB(A) überschritten. Die 

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden hingegen an allen Immissi-

onsorten eingehalten. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass 

keine schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-

schutzgesetz (BImSchG) hervorgerufen werden. Die in der Rechtsprechung 

regelmäßig als Schwelle zur Gesundheitsgefährdung herangezogenen Werte 
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von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts bzw. die in der jüngeren Rechtspre-

chung herangezogenen Werte von 67 dB(A) tags und 57 dB(A) werden deut-

lich unterschritten. Somit werden keine Wohngebiete oder Wohngebäude we-

sentlich durch den planbedingten Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen 

beeinträchtigt. Die durch die Planung hervorgerufene Pegelanhebung und 

eine mögliche Beeinträchtigung an den Verkehrswegen wird als zumutbar an-

gesehen. 

Die Verenastraße mündet in die Staatsstraße St 2032 (Uzstraße). Dort teilt 

sich der Fahrverkehr vorwiegend nach Süden in Richtung Augsburg aber auch 

in Richtung Norden auf. Im Bereich der Uzstraße liegt aufgrund des derzeiti-

gen Fahrverkehrs eine erhebliche Verkehrslärmbelastung von über 70 dB(A) 

in der Tagzeit und 60 dB(A) in der Nachtzeit vor. Durch den planbedingten 

Fahrverkehr werden die Verkehrslärmimmissionen um bis zu ca. 0,2 dB(A) 

angehoben. Diese Pegeländerung ist nicht wahrnehmbar. Zur Wahrnehmbar-

keit von Pegeländerungen kann auf die Zusammenfassung des Umweltbun-

desamtes aus dem Jahre 2004 verwiesen werden. Diesem Bericht kann ent-

nommen werden, dass Pegeländerungen ab 1 B(A) in günstigen Bedingungen 

gerade noch wahrgenommen werden können. Pegeländerungen von 3 dB(A) 

werden in der Regel wahrgenommen. Es kann davon ausgegangen werden, 

dass Pegelanhebungen unter 1 dB(A) nicht wahrgenommen werden können. 

Die Anhebung von 0,2 dB(A) im Bereich über 70 dB(A) tags und 60 dB(A) 

nachts wird im vorliegenden Fall als zumutbar angesehen, da diese im übli-

chen Schwankungsbereich der Verkehrslärmbelastung liegt. 

6. Ver- und Entsorgung 

6.1 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung wird sichergestellt durch Anschluss an das in den um-

liegenden Straßenzügen bereits anliegende Versorgungsnetz. Dieses Netz 

wird in den neuen Erschließungsanlagen / -straßen innerhalb des neuen 

Wohnquartiers fortgeführt. 

Im Rahmen der Erschließungsplanung ist eine ausreichende Löschwasser-

versorgung über die zentrale Wasserversorgung sicherzustellen. Das Lösch-

wasserkonzept ist dabei nach den technischen Regeln der DVGW-Arbeitsblät-

ter W405 und W331 auszubilden. 

6.2 Abwasserentsorgung 

Die Abwasserentsorgung ist sichergestellt durch Anschluss an das in den um-

liegenden Straßenzügen (Schmutzwasserkanal Verenastraße und Hagen-

mahd) bereits vorhandene Kanalnetz. Innerhalb der neuen Erschließungsan-

lagen / -straßen wird ein neues Kanalnetz im Trennsystem ausgeführt. 
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Hausdrainagen dürfen nicht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen wer-

den. Die Kläranlage kann die zusätzlichen Abwassermengen ausreichend rei-

nigen. Somit ist die Abwasserentsorgung für das neue Wohnquartier gesi-

chert. 

6.3 Oberflächen- und Niederschlagswasserbeseitigung 

Aufgrund der hydrogeologischen und topographischen Verhältnisse im Plan-

gebiet werden zur Sicherstellung einer ausreichenden Rückhaltung von Nie-

derschlagswasser und zum Schutz vor wild abfließendem Wasser, insbeson-

dere bei Starkregenereignissen, für das Plangebiet entsprechende Rückhal-

temaßnahmen vorgesehen. So sind auf jedem neuen Wohngrundstück de-

zentrale Rückhaltezisternen oder andere gleichwertige Rückhalteeinrichtun-

gen auszubilden, um das anfallende unverschmutzte Oberflächenwasser von 

Dach-, Hof- und wenig befahrenen Verkehrsflächen auf den jeweiligen priva-

ten Grundstücken zurückhalten zu können. Von diesen Rückhalteeinrichtun-

gen aus wird das gesammelte Oberflächenwasser auf den einzelnen Grund-

stücken nach Arbeitsblatt DWA - A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anla-

gen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ über einen Regenwasserka-

nal gedrosselt in das neu anzulegende Regenrückhaltebecken im Südosten 

des Plangebietes eingeleitet. Über das Regenrückhaltebecken wird das anfal-

lende Niederschlagswasser letztlich versickert / verdunstet bzw. über ein 

Drosselbauwerk in den bereits anstehenden Regenwasserkanal in der Straße 

Hagenmahd eingeleitet.  

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35 wurde für das neue 

Wohnquartier basierend auf einer Bestandshöhenvermessung der vorliegen-

den topografischen Verhältnisse bereits eine Entwässerungsplanung erarbei-

tet, in welcher auch Auswirkungen eines möglichen Starkregenereignisses 

etc. berücksichtigt und entsprechende Maßnahmen (Abfang-/Leitdamm, Ab-

leitung etc.) hierfür festgelegt wurden. In diesem Zusammenhang wurde auch 

der mögliche Zufluss aus maßgebenden Außeneinzugsgebieten (z. B. nörd-

lich angrenzende Ackerflächen) berücksichtigt, so dass auch keine Nachteile 

für Dritte zu erwarten sind. Eine weitergehende Risikobeurteilung ist aus Sicht 

des Marktes Welden demnach nicht erforderlich.  

Das aus den umliegenden landwirtschaftlichen Flächen anfallende Oberflä-

chenwasser wird über eine Erdwall-/Mulde-Kombination entlang der nördli-

chen Grenze des Plangebietes abgefangen und ebenfalls über die neuen Re-

genwasserkanäle und das Regenrückhaltebecken gedrosselt in den Regen-

wasserkanal in der Straße Hagenmahd eingeleitet. Die erforderliche Leis-

tungsfähigkeit des Kanalnetzes wurde bereits in entsprechenden Berechnun-

gen nachgewiesen. 

Zum Schutz der einzelnen Gebäude vor wild abfließendem Wasser wird emp-

fohlen, die Kellergeschosse, Lichtschächte und Außenabgänge wasserun-

durchlässig auszubilden und die Gebäude gegen Auftrieb zu sichern. Öffnun-

gen in Gebäuden sind grundsätzlich so zu gestalten, dass wild abfließendes 
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Wasser nicht eindringen kann. Die Rückhalte- und ggf. erforderlichen Objekt-

schutzmaßnahmen sind so auszuführen, dass der natürliche Ablauf von wild 

abfließendem Wasser nicht zum Nachteil eines höher gelegenen Grundstücks 

behindert bzw. zum Nachteil tiefer liegender Grundstücke verstärkt oder auf 

andere Wiese verändert wird. 

Für die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser 

sind grundsätzlich die Anforderungen der „Verordnung über die erlaubnisfreie 

schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser“ (Nieder-

schlagswasserfreistellungsverordnung - NWFreiV) mit den dazugehörigen 

technischen Regeln (TRENGW) zu beachten. Ist die NWFreiV nicht anwend-

bar, ist ein wasserrechtliches Verfahren durchzuführen. Die Unterlagen sind 

bei der Kreisverwaltungsbehörde einzureichen. 

Sollten aufgrund von Bauarbeiten durch zutage tretendes Grund- oder Hang-

quellwasser Bauwasserhaltungsmaßnahmen erforderlich werden, ist rechtzei-

tig vorher eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Augsburg zu be-

antragen.  

Verschmutztes Niederschlagswasser wird aus Gründen des Gewässerschut-

zes gesammelt und schadlos durch Ableiten in die öffentliche Schmutzwas-

serkanalisation beseitigt. Zur Klärung der Behandlungsbedürftigkeit des Nie-

derschlagswassers, also der Feststellung, ob verschmutztes oder unver-

schmutztes Niederschlagswasser vorliegt, wird die Anwendung des Merkblat-

tes DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ 

empfohlen. 

Die finale Konkretisierung der Abwasser- und Niederschlagswasserbeseiti-

gung erfolgt im Rahmen der nachfolgenden technischen Erschließungspla-

nung in Abstimmung mit den Fachbehörden. 

6.4 Energieversorgung 

Die Stromversorgung wird sichergestellt durch Anschluss an das Leitungsnetz 

des örtlichen Versorgungsträgers, das in den umliegenden Straßenzügen be-

reits anliegt. Am Rand der nordöstlichen Grünfläche ist zur Stromversorgung 

des neuen Wohnquartiers die Errichtung einer neuen Trafostation vorgese-

hen. Über diese werden die erforderlichen Versorgungsleitungen innerhalb 

der neuen Erschließungsanlagen / -straßen zu den einzelnen Baugrundstü-

cken geführt. 

Innerhalb der Fläche für Versorgungsanlagen wird am östlichen Eingang des 

neuen Wohnquartiers eine Heizzentrale errichtet, über welche künftig die ge-

samte Wärmeversorgung der einzelnen Wohngebäude im neuen Wohnquar-

tier sichergestellt werden kann. Im Bebauungsplan werden für diese Anlage 

die Mindestvorgaben zum Maß der baulichen Nutzung (GRZ, Gebäudeober-

kante etc.) sowie die überbaubaren Grundstücksflächen hierfür festgelegt.  
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6.5 Fernmeldeanlagen 

Die fernmeldetechnische Versorgung des Plangebietes wird sichergestellt 

durch Anschluss an das Netz des zukünftigen Betreibers. Die notwendigen 

Telekommunikationsanlagen werden innerhalb der neuen Erschließungsanla-

gen / -straßen verlegt. 

6.6 Abfallbeseitigung 

Die Beseitigung der Abfälle im neuen Wohnquartier kann künftig über die be-

stehenden und neu geplanten Straßen sichergestellt werden und wird ortsüb-

lich durch die Entsorgungssysteme des Landkreises Augsburg durchgeführt. 

Auf der unter anderem für die neue Heizzentrale vorgesehenen Versorgungs-

fläche am westlichen Auftakt des neuen Wohnquartiers kann bei entsprechen-

dem Bedarf grundsätzlich auch ein neuer Standplatz für Wertstoffsammlung 

(Altglascontainer etc.) realisiert werden. 

6.7 Erschließungsträger 

Die Erschließung erfolgt vollständig durch den Markt Welden. 

7. Umweltbericht 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen muss gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die 

Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB 

zwingend eine Umweltprüfung durchgeführt werden.  

Dabei sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermit-

teln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Dieser Um-

weltbericht ist gemäß § 2 a BauGB der Begründung zur Bauleitplanung als 

gesonderter Teil beizufügen. Entsprechend dem Stand des Verfahrens, sind 

im Umweltbericht die auf Grund der Umweltprüfung ermittelten und bewerte-

ten Belange des Umweltschutzes, darzulegen. 

Im Rahmen der durchgeführten Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 und 

2 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur 

Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungs-

grad der Umweltprüfung aufgefordert. Der Umweltbericht wurde durch die 

Auswertung der in diesem Zusammenhang eingegangenen umweltrelevanten 

Stellungnahmen sowie auf Grundlage zwischenzeitlich vorliegender Fachgut-

achten (Artenschutz, Immissionsschutz etc.) vervollständigt und inhaltlich fort-

geschrieben. 
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7.1 Inhalte und Ziele der Planung (Kurzdarstellung) 

Mit der Ausweisung von neuen Wohnbauflächen soll dem in der Marktge-

meinde vorhandenen Bedarf an derartigen Bauflächen Rechnung getragen 

werden. Für das neue Wohnquartier ist eine Bebauung mit Einzel-, Doppel- 

und Mehrfamilienhäusern vorgesehen, die sich weitestgehend an den in 

Nachbarschaft bereits vorhandenen Gebäudestrukturen orientieren. Damit 

kann für die kommenden Jahre ein Wohnangebot für verschiedene Ansprüche 

(Einfamilienhaus, Eigentums-, Mietwohnung etc.) in Welden geschaffen wer-

den. Die Erschließung ist durch Anbindung an die bereits bestehende Verena-

straße und untergeordnet auch über die Straße „Hagenmahd“ gewährleistet. 

Die Verenastraße wird in diesem Zusammenhang nach Westen in Richtung 

des neuen Wohnquartiers verlängert. Weitere Ausführungen hierzu sind den 

Kapiteln Pkt. 1 „Anlass für die Planung“ und Pkt. 4 „Ziele der Planung“ zu ent-

nehmen.  

Zur planungsrechtlichen Sicherung der vorgenannten Zielsetzungen wird die 

überplante Fläche im Bebauungsplan Nr. 35 als allgemeines Wohnbaugebiet 

(WA) gemäß § 4 BauNVO mit den zugehörigen Erschließungs- und Grünstruk-

turen festgesetzt. 

7.2 Umweltziele für das Plangebiet und deren Berücksichti-

gung 

Das Plangebiet liegt im Naturpark „Augsburg - Westliche Wälder“, jedoch au-

ßerhalb des gleichnamigen Landschaftsschutzgebietes. Nachteilige Auswir-

kungen auf die Schutzziele des Naturparks sind nicht zu erwarten. 

Entlang der östlichen Grenze des Plangebietes hat sich in den vergangenen 

Jahren teilweise dichter Gehölzaufwuchs (Bäume und Sträucher) entwickelt, 

der als amtlich kartiertes Biotop Nr. 7529-0127-001 (Hohlweg bei Welden) ge-

mäß § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG gesetzlich geschützt ist und 

sich teilweise fingerartig bis in das Plangebiet hinein erstreckt. Im Zuge der 

Erschließung kommt es zu geringen Eingriffen, denen im Zuge eines natur-

schutzrechtlichen Ausgleichs (siehe Pkt. 7.8.2) Rechnung getragen wird. Der 

Großteil des innerhalb des Plangebietes liegenden Gehölzbestandes bleibt 

auch weiterhin erhalten und wird durch ergänzende Grünflächen (u. a. exten-

sive Wiesenflächen) weiter gesichert. 

Darüber hinaus sind abgesehen von den ohnehin gültigen und zu beachten-

den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen (Baugesetzbuch, Naturschutzge-

setze, Immissionsschutzgesetze, Wasserrecht etc.) und den regionalplaneri-

schen und landesplanerischen Vorgaben für das Plangebiet im Fachrecht 

keine besonderen zu beachtenden Umweltziele festgelegt. 
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7.3 Beschreibung und Bewertung der ermittelten Umwelt-

auswirkungen  

7.3.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Um-
weltzustandes 

Siehe hierzu Kapitel 2. „Beschreibung des Plangebietes“ und Kapitel 5. „Im-

missionsschutz“. 

7.3.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung und 
Nichtdurchführung der Planung 

Bei Durchführung der Planung wird sich das überplante Areal im Westen der 

Ortslage Welden zu einem neuen Wohnquartier mit unterschiedlichsten Ge-

bäudestrukturen und Wohnraumangeboten (Einfamilien-, Doppelhäuser, Ei-

gentums-, Mietwohnungen etc.) entwickeln. Das Angebot an Wohnraum kann 

im Bereich des Marktes Welden damit in den kommenden Jahren deutlich er-

höht werden. Neben der Umsetzung neuer privater Wohngrundstücke werden 

mit der Entwicklung des neuen Wohnquartiers auch neue Erschließungsstruk-

turen unterschiedlichster Kategorie entstehen (Tempo 30-Bereich, verkehrs-

beruhigter Bereich, Gehwege etc.), über die die Erschließung des Wohnquar-

tiers sichergestellt wird. Mit der Ausbildung von randlichen Grünstrukturen un-

terschiedlichster Ausprägung wird ein ansprechender Übergang der neuen 

Bebauung zum angrenzenden Freiraum geschaffen. Zudem tragen diese Flä-

chen auch zu einem geregelten Umgang mit dem im Gebiet anfallenden Nie-

derschlagswasser bei, das im Wesentlichen einem neuen Retentionsbecken 

zugeleitet wird. 

Bei Nichtdurchführung der Planung würden die überplanten Flächen am nord-

westlichen Rand der Ortslage Welden auch weiterhin intensiv landwirtschaft-

lich genutzt werden. Eine andere Nutzung wäre auf diesen Flächen infolge 

deren Lage im baulichen Außenbereich nach § 35 BauGB derzeit planungs-

rechtlich nicht möglich. Von einer Entstehung von neuen Wohnraumangebo-

ten wäre bei Nichtdurchführung der Planung nicht auszugehen.  

Nachfolgend werden mögliche Umweltauswirkung der geplanten wohnbauli-

chen Nutzung (Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO) einschließlich 

zugehöriger Erschließungs- und Grünstrukturen im Vergleich zu einer Beibe-

haltung der intensiven landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Flächen auf 

die einzelnen Schutzgüter dargelegt. Die Beurteilung erfolgt verbal argumen-

tativ, wobei zwischen einer geringen, mittleren und hohen Erheblichkeit unter-

schieden wird. 

Schutzgut Mensch/Bevölkerung 

Beschreibung: 

Beurteilungsgegenstand für das Schutzgut Mensch/Bevölkerung sind die 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion, die Erholungs-/Freizeitfunktion sowie die 

Versorgungsfunktion des Gebietes. Wohn- und Erholungsnutzungen sind im 
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Plangebiet derzeit nicht vorhanden, da es sich um vorwiegend intensiv ge-

nutzte landwirtschaftliche Flächen handelt. Im östlichen Anschluss des über-

planten Areals befinden sich bereits zu Wohnzwecken genutzte Gebiete in-

nerhalb der Ortslage Welden. 

Eine Vorbelastung für das Schutzgut Mensch besteht im Plangebiet im We-

sentlichen durch die Emissionen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der 

umliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen. Diese gehen jedoch nicht über 

das Maß hinaus, das im ländlichen Raum üblicherweise hinzunehmen ist.  

Nördlich des Plangebietes befindet sich ein Mobilfunkmast, durch dessen Be-

trieb elektromagnetische Felder entstehen, die ggf. negative Auswirkungen 

auf die menschliche Gesundheit haben können. 

Eine wesentliche Freizeit-/Erholungsfunktion geht von den überplanten Flä-

chen derzeit nicht aus, da diese infolge der intensiven landwirtschaftlichen Be-

wirtschaftung im Status quo keine andere Nutzung erlauben. 

Auswirkungen: 

Das Plangebiet hat für die Wohnfunktion bislang keinerlei Bedeutung. Ein un-

mittelbarer Verlust von Wohnbauflächen ist mit der geplanten Bebauung nicht 

verbunden. Vielmehr kann das Angebot an Wohnbauflächen nachhaltig erhöht 

werden. Für das Plangebiet selbst sind hinsichtlich der einwirkenden landwirt-

schaftlichen Emissionen sowie ggf. sonstiger Geräusche nach derzeitigem 

Kenntnistand keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich. 

Die planbedingten Lärmauswirkungen (Verkehr, Tiefgarage, haustechnische 

Anlagen, Heizzentrale etc.) auf das Schutzgut Mensch/Bevölkerung bewegen 

sich allesamt im Rahmen der einschlägigen Richtlinien und Regelwerke, die 

es im Rahmen der Bauleitplanung zu beachten gilt. Nähere Angaben hierzu 

sind Ziffer 5. „Immissionsschutz“ bzw. der schalltechnischen Untersuchung 

der BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Berechnung und Bewertung 

der Lärmimmissionen (Bericht mit der Bezeichnung „LA23-018-G01-01“ vom 

19.05.2023) zu entnehmen.    

Aufgrund der Nähe zu dem Mobilfunkmast sind im Rahmen einer nördlichen 

Weiterführung des Baugebietes ggf. Abstände der Wohnbebauung zu dem 

Mobilfunkmast vorzusehen. Im Rahmen der vorliegenden Planung sind jedoch 

keine weiteren Maßnahmen hierzu zu veranlassen. 

Visuelle Reize sind durch die notwendige Beleuchtung innerhalb des neuen 

Wohnquartiers zu erwarten. In dem bereits durch wohnbauliche Nutzung und 

bestehende Verkehrsflächen (Verenastraße, Hagenmahd etc.) vorgeprägten 

Umfeld, sind diesbezüglich aber keine erheblich nachteiligen Umweltauswir-

kungen durch die Planung zu erwarten. 

Ergebnis: 

Für das Schutzgut Mensch sind nach derzeitigem Kenntnisstand nur Umwelt-

auswirkungen geringer Erheblichkeit zu erwarten. 
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Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Beschreibung: 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist eine Prüfung artenschutzrechtlicher 

Belange insoweit erforderlich, ob ggf. artenschutzrechtliche Verbotstatbe-

stände gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz der Realisierung des Vorha-

bens entgegenstehen. Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb ausgewie-

sener Schutzgebiete (FFH-, SPA-, Natur- oder Landschaftsschutzgebiete). 

Die überplanten, landwirtschaftlichen Flächen fungieren für Insekten, Vögel 

und Kleinsäuger als Nahrungs- und Teilhabitat. Das Artenspektrum be-

schränkt sich dabei nach Einschätzung der vorgefundenen und umliegenden 

Habitatstrukturen auf Arten, die sich trotz agrarischer Nutzung der landwirt-

schaftlichen Flächen und der umliegenden Wohnnutzung etabliert haben und 

deren Lebensräume somit nicht als gefährdet gelten (z.B.  Feldhase, Singvö-

gel, Greifvögel, Insekten etc.). Es sind Tierarten, die zumindest in einem Teil 

ihres Verbreitungsgebietes eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensräume be-

siedeln und eine große Bandbreite verschiedener Umweltfaktoren ertragen 

können. Zum Erhalt dieser Arten sind in aller Regel keine besonderen Maß-

nahmen des Artenschutzes erforderlich. Im Umfeld des Plangebietes liegen 

auch keine Hinweise auf besondere Lebensräume (z.B. Wiesenbrütergebiete) 

vor, für die durch die geplante Wohnnutzung eine erhebliche Beeinträchtigung 

zu erwarten wäre. 

Grundsätzlich sind die Lebensraumqualitäten durch die bisherige intensive 

landwirtschaftliche Nutzung des Areals bereits nachhaltig beeinträchtigt. Zu-

dem liegt infolge der bereits in unmittelbarer östlicher Nachbarschaft beste-

henden wohnbaulichen Nutzung bereits eine gewisse bauliche Vorprägung 

des überplanten Areals vor.  

Nach eingehender Prüfung im Rahmen des Fachbeitrages Artenschutz zur 

artenschutzrechtlichen Prüfung bezüglich der Verbotstatbestände nach § 44 

BNatSchG für den B-Plan „Welden West“ (Büro für Landschaftsplanung und 

Artenschutz Dr. Andreas Schuler Neu-Ulm vom 10.11.2023) sind die Verbots-

tatbestände unter Berücksichtigung der festgesetzten Maßnahmen zur Ver-

meidung nach § 44 BNatSchG nicht erfüllt. Eine Befreiung nach § 67 

BNatSchG ist nicht erforderlich. Hierzu wird auch auf Ziffer 7.9 „Artenschutz-

rechtliche Beurteilung“ verwiesen. 

Das Schutzgut Pflanzen konnte sich aufgrund der bisherigen intensiven land-

wirtschaftlichen Nutzung nur eingeschränkt entwickeln. Lediglich im nordöstli-

chen Randbereich der überplanten Flächen hat sich entlang des hier angren-

zenden Hohlweges teilweise dichter Gehölzaufwuchs entwickelt, der im Rand-

bereich auch noch das Plangebiet teilweise tangiert. Im Bereich der überplan-

ten Teilfläche des Grundstückes Flur Nr. 1446 ragen diese Gehölzstrukturen 

fingerartig in das Plangebiet hinein. Dieser Bereich sowie die tangierten Ge-

hölzstrukturen in Verlängerung der Verenastraße sind als Teil des amtlich kar-

tierten Biotopes Nr. 7529-0127-001 („Hohlweg bei Welden“) als naturnahe He-

cken gesetzlich geschützt.  

Die Gehölzbestände entlang des Hohlweges bleiben als Lebensraum für Tiere 



Markt Welden, Bebauungsplan Nr. 35 „Welden West, Teil 1“ - Begründung 

ENTWURF, Fassung vom 10.12.2024 Seite 33 von 70 

  
ARNOLD CONSULT AG N:\2. Kissing\2016\1-16-523\SV\BE\erneute_Auslegung\BP35_Welden_West_Begründung_Ern_Entwurf_20241210.docx 

Bahnhofstraße 141, 86438 Kissing  

und Pflanzen weitestgehend erhalten. Es finden sich keine Hinweise auf Le-

bensräume und Arten gemäß der FFH-Richtlinie, der EG-Vogelschutzrichtlinie 

und auf potentielle FFH-Lebensräume. 

Auswirkungen: 

Mit der geplanten Entwicklung eines neuen Wohngebiets und den zugehöri-

gen Erschließungsanlagen ergibt sich eine dauerhafte Versiegelung von Flä-

chen, die grundsätzlich zu einer Einschränkung des Lebensraumes für Tiere 

und Pflanzen führt. Durch die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

können die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen verringert 

werden. Im Randbereich des Plangebietes werden Grünflächen unterschied-

lichster Ausprägung und Bepflanzung festgesetzt, auf denen sich Flora und 

Fauna weitestgehend ungestört entwickeln können. 

Das gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG gesetzlich geschützte, 

amtlich kartierte Biotop Nr. 7529-0127-001 (Hohlweg bei Welden) bleibt im 

Zuge der Umsetzung der Planung nahezu vollständig erhalten. Durch den An-

schluss des Plangebietes an die Verenastraße kommt es lediglich im südli-

chen Teil des Biotops zu geringfügigen Eingriffen und somit zu einer unmittel-

baren Beeinträchtigung der hier vorhandenen Gehölzstrukturen. Diese Ein-

griffe werden jedoch durch die Neupflanzung von neuen Gehölzstrukturen in-

nerhalb des geplanten Wohnquartiers angemessen kompensiert. 

Im Gemeindegebiet werden zudem weitere externe Ausgleichsmaßnahmen 

festgelegt (siehe Pkt. 7.8.2 Naturschutz).  

Ergebnis: 

Durch die Erhöhung des Versiegelungsgrades ergeben sich Umweltauswir-

kungen mittlerer Erheblichkeit für das Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologi-

sche Vielfalt. In den räumlich begrenzten Eingriffsbereichen des Hohlweges 

für die geplante Zufahrt ergeben sich Umweltauswirkungen hoher Erheblich-

keit.  

Schutzgut Fläche 

Beschreibung: 

Bei dem überplanten Areal handelt es sich überwiegend um eine intensiv land-

wirtschaftlich genutzte Ackerfläche mit einer Flächengröße von insgesamt 

etwa 4,86 ha. 

Es sind keine besonders schützenswerten oder seltenen natürlichen Ressour-

cen auf der für Wohnbebauung vorgesehenen Fläche vorhanden. Ein Eingriff 

in die bestehenden Biotopstrukturen entlang des Hohlweges kann weitestge-

hend vermieden werden.  

Auswirkungen: 

Die Umsetzung der Wohnbebauung und der Ausbau des Verkehrsnetzes im 

Plangebiet bedingen einen quantitativen Flächenverlust von landwirtschaftli-

chen Nutzflächen durch Überbauung mit neuen Gebäudestrukturen und zu-

sätzlichen Versiegelungen. 



Markt Welden, Bebauungsplan Nr. 35 „Welden West, Teil 1“ - Begründung 

ENTWURF, Fassung vom 10.12.2024 Seite 34 von 70 

  
ARNOLD CONSULT AG N:\2. Kissing\2016\1-16-523\SV\BE\erneute_Auslegung\BP35_Welden_West_Begründung_Ern_Entwurf_20241210.docx 

Bahnhofstraße 141, 86438 Kissing  

Im Zuge der Überplanung des Areals bleiben jedoch einige Flächen, insbe-

sondere im Randbereich des neuen Wohnquartiers sowie entlang des Hohl-

weges unberührt bzw. werden durch Pflanzmaßnahmen qualitativ aufgewer-

tet.  

Die überplanten Flächen sind in der vorbereitenden Bauleitplanung des Mark-

tes Welden (8. Änderung Flächennutzungsplan) bereits als potenzielle Wohn-

baufläche gesichert und demzufolge bereits seit Längerem für eine derartige 

Nutzung vorgesehen.  

Die umweltbezogenen qualitativen Auswirkungen auf die übrigen flächenbe-

zogenen Schutzgüter werden bei dem jeweiligen Schutzgut abgehandelt (Bo-

den, Tiere und Pflanzen etc.).  

Ergebnis: 

Für das Schutzgut Fläche ergeben sich durch die Flächeninanspruchnahme 

von landwirtschaftlicher Nutzfläche Umweltauswirkungen mittlerer Erheblich-

keit. 

Schutzgut Boden 

Beschreibung: 

Die überplanten Flächen sind Bestandteil der geologischen bzw. naturräumli-

chen Haupteinheit der Iller-Lech-Region. Die Zusammensetzung des Unter-

grundes im Plangebiet wurde im Rahmen einer Baugrunduntersuchung durch 

das Büro Dipl.-Geologe Armin Veith, Wilburgstetten (Projektnummer 

20225770-LS vom 07.02.2023) mittels Rammkernsondierungen und einzel-

nen Probenahme untersucht und bewertet. Nach einer bis zu 0,5 m mächtigen 

Oberbodenschicht (Kultur-/Ackerboden) folgen im Untergrund natürlich ge-

wachsene, geschichtete, tonige und schluffige sowie schluffig-sandige Böden, 

vereinzelt stehen auch schwach schluffige Sande an. Der oberflächennahe 

Untergrund wurde als Lößlehm mit donaueiszeitlichen Flussschottern (Höhe-

rer Älterer Deckenschotter) über Ablagerungen der Oberen Süßwassermo-

lasse (Fluviatile Untere Serie) bewertet.  

Bei den durchgeführten Untersuchungen des Untergrundes wurden zwar lokal 

Ziegelreste angetroffen, die vorgenommenen chemischen Bewertungen ha-

ben jedoch für alle Bodenmischproben eine Einstufung als Z 0 nach LAGA 

(Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall) ergeben. Nach derzeitigem Kennt-

nisstand sind im Plangebiet demnach keine Altlasten bekannt bzw. liegen 

keine Altlastenverdachtsflächen vor.  

Auswirkungen: 

Durch die Zunahme des Versiegelungsgrades wird das Schutzgut Boden hin-

gegen grundsätzlich in seiner Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. Die Inan-

spruchnahme von Grund und Boden und die Bodenversiegelung werden auf 

ein funktional notwendiges Mindestmaß beschränkt. Andererseits werden vor 

allem in den Randbereichen des neuen Wohnquartiers Bereiche planungs-

rechtlich gesichert, wo künftig eine naturnahe Gestaltung des Bodens möglich 

und dauerhaft gesichert ist. 
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Letztlich verbleiben bei Umsetzung der Planung lediglich in den Randberei-

chen des Plangebiets sowie auf der als Biotop kartierten Fläche noch Grün- 

und Gehölzstrukturen, wo künftig keine Beeinträchtigung des Schutzgutes Bo-

den mehr stattfindet. 

Ergebnis: 

Für das Schutzgut Boden ergeben sich durch die Erhöhung des Versiege-

lungsgrades Umweltauswirkungen mittlerer Erheblichkeit. 

Schutzgut Wasser 

Beschreibung: 

Nach den durchgeführten Untersuchungen ist in den bindigen Tonen und 

Schluffen sowie den schluffigen Sanden mit gespanntem Grund- und Schicht-

wasser zu rechnen. In den Sanden und schwach bindigen Sanden kann auch 

freies Grundwasser auftreten. Das gespannte Schicht- und Grundwasser ist 

nur gering bis mäßig ergiebig und wird nach dem Austreten vorwiegen lang-

sam versiegen. Bei den durchgeführten Versickerungsversuchen wurde nur 

eine geringe bis mäßige Versickerungseignung des Untergrundes ermittelt. 

Die bindigen und gemischtkörnigen Böden im Untergrund sind für eine Versi-

ckerung von Niederschlagswasser vorwiegend nicht geeignet. 

Oberirdische Gewässer sind im Planbereich nicht vorhanden. In einer Entfer-

nung von ca. 700 m östlich zu den überplanten Flächen verläuft das Gewässer 

der Laugna. Hierbei handelt es sich um ein Gewässer II. Ordnung, für das die 

Unterhaltslast beim Markt Welden liegt. Ein amtlich festgesetztes Über-

schwemmungsgebiet (HQ100) existiert für das Plangebiet nicht. Außerdem wird 

das Plangebiet auch bei einem extremen Hochwasserereignis der Laugna 

(HQextrem) nicht tangiert, da es topographisch deutlich höher liegt als dieses 

Gewässer. 

Auswirkungen: 

Durch die auf dem Areal geplante Wohnnutzung mit zugehörigen Erschlie-

ßungsanlagen erfolgt eine wesentliche Erhöhung der Bodenversiegelung, die 

eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser zur Folge hat.  

Im Gegensatz zur Beibehaltung der intensiven landwirtschaftlichen Bewirt-

schaftung ist im Zuge der Überbauung des Areals mit einer Verringerung der 

Grundwasserneubildungsrate zu rechnen. Eine Beeinträchtigung des Grund-

wasserstromes ist hingegen nicht zu erwarten.  

Durch die vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen kön-

nen die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser reduziert werden. Zudem ist 

zu erwarten, dass durch die Auflassung der landwirtschaftlich genutzten Flä-

chen der Nährstoffeintrag durch Düngung künftig reduziert werden kann.  

Die im Plangebiet neu geplanten Wohngebäude sind höhenmäßig so verortet, 

dass sie künftig deutlich über dem Höhenniveau des landwirtschaftlichen 

Kernweges Flur Nr. 1423 und der östlich weiterführenden Straße Hagenmahd 

liegen. Demzufolge werden diese Gebäude selbst im Fall eines Überströmens 
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des Hochwasserrückhaltebeckens Hagenmahd nicht tangiert, da das überflu-

tende Wasser dem Höhenniveau folgend in östlicher Richtung abfließt. Zudem 

werden die im südlichen Randbereich des neuen Wohnquartiers vorgesehe-

nen öffentlichen Grünflächen so gestaltet, dass keine nachteiligen Auswirkun-

gen auf einen möglichen Wasserabfluss zu erwarten sind.  

Oberflächengewässer werden durch die Planung nicht tangiert. Mit den ge-

planten offenen Flächen im Bereich der randlichen Grünflächen und der an-

gestrebten Bewirtschaftung des nicht schädlich verunreinigten Niederschlags-

wassers vor Ort (Retentionsbecken etc.) können die Auswirkungen der ge-

planten wohnbaulichen Nutzung des Plangebietes auf das Schutzgut Wasser 

minimiert werden. 

Ergebnis: 

Aufgrund der mit der geplanten Wohnbebauung verbundenen Zunahme der 

Versiegelung ergeben sich Umweltauswirkungen mittlerer Erheblichkeit für 

das Schutzgut Wasser. 

Schutzgut Luft/Klima 

Beschreibung: 

Eine gesonderte Erhebung der klimatischen Verhältnisse wurde für das Plan-

gebiet nicht vorgenommen. Das Gemeindegebiet Welden gehört zur Klimare-

gion der gemäßigten Breiten. Es herrscht atlantisch maritimes Klima. Die im 

Plangebiet bislang noch bestehenden, intensiv landwirtschaftlich genutzten 

Flächen tragen in Verbindung mit den offenen Flächen in deren Umfeld aktuell 

bislang zum Luftaustausch zwischen den Siedlungsbereichen bei, wobei diese 

Funktion durch die Randlage des Plangebiets und die östlich und südöstlich 

bereits anliegenden wohnbaulichen Anlagen und Infrastrukturanlagen (Ve-

renastraße, Hagenmahd etc.) bereits im Status quo lokal eingeschränkt ist. 

Auswirkungen: 

Mit der geplanten wohnbaulichen Entwicklung des Plangebietes geht grund-

sätzlich eine offene intensiv landwirtschaftlich genutzte Ackerfläche und damit 

ein potenzielles Kaltluftentstehungsgebiet verloren. Infolge der neu entstehen-

den Gebäudestrukturen und sonstigen baulichen Anlagen (Erschließungsan-

lagen, Heizzentrale etc.) nimmt der Versiegelungsgrad im Plangebiet wesent-

lich zu, wodurch sich kleinstklimatische Aufheizeffekte einstellen können. We-

gen des Umfanges der Versiegelungen und der Lage der überplanten Flä-

chen, umgeben von weiterhin intensiv landwirtschaftlich genutzten Strukturen 

sowie baulichen Strukturen (bestehende Wohngebiet), ist dieser Effekt im 

Plangebiet aber nur von geringer Bedeutung. Die innerhalb des neuen Wohn-

gebietes und in dessen Randbereichen geplanten Grünstrukturen sowie die 

hierin vorgesehenen Gehölzpflanzungen werden diesbezüglich eine ausglei-

chende Wirkung entfachen. Sämtliche Dachflächen im künftigen Wohngebiet 

sind auf eine Nutzung erneuerbarer Energie ausgelegt, wodurch eine Verrin-

gerung klimaschädlicher Treibhausgasemissionen ermöglicht werden kann. 

Denkbare Auswirkungen der Planung sind durch Schadstoffauswirkungen aus 
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dem mit der geplanten wohnbaulichen Nutzung verbundenen Kraftfahrzeug-

verkehr möglich. Wegen der stetigen Zunahme an Elektromobilität etc. werden 

hierbei langfristig jedoch keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten sein. 

Ergebnis: 

Für das Schutzgut Luft/Klima ergeben sich im Zuge der Planung nur Umwelt-

auswirkungen geringer Erheblichkeit.  

Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild 

Beschreibung: 

Das Landschaftsbild im Plangebiet wird geprägt durch das bewegte Relief in 

Verbindung mit der bisherigen intensiven landwirtschaftlichen Ackernutzung 

und den im Osten bereits angrenzenden bestehenden Wohngebäuden.  

Die Fernwirksamkeit des Plangebietes ist reliefbedingt zwar gegeben, wird je-

doch aufgrund der angrenzenden Baustrukturen im Status quo bereits teil-

weise eingeschränkt. 

Durch die unmittelbar östlich vorhandenen Wohnbauflächen und die dortigen 

Einzelhäuser weist das überplante Areal am nordwestlichen Ortsrand von 

Welden bereits eine bauliche Vorprägung auf. 

Ca. 150 m nordwestlich und 500 m südlich des Plangebietes erstrecken sich 

Teile des Landschaftsschutzgebietes „Augsburg - Westliche Wälder“. 

Auswirkungen: 

Mit der geplanten baulichen Entwicklung und Überbauung des Plangebietes 

durch verschiedenartige Wohngebäude (Einzel-, Doppel-, Mehrfamilienhäu-

ser) und sonstige Gebäude (Heizzentrale etc.) wird das Erscheinungsbild der 

bisher vorwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen grundsätzlich 

nachhaltig verändert. Andererseits kann mit den getroffenen Vorgaben zur 

Gestaltung, Anordnung, Höhenentwicklung etc. der neuen Wohngebäude 

eine städtebaulich und für das Orts- / Landschaftsbild von Welden weitest-

möglich verträgliche Arrondierung der in östlicher/südöstlicher Nachbarschaft 

bereits vorhandenen wohnbaulichen Strukturen sichergestellt werden. 

In Verbindung mit den randlichen Grün- und Gehölzstrukturen und den neuen 

Gehölz- / Grünstrukturen im Umfeld der biotopgeschützten Bestandsgehölze 

kann künftig eine ansprechende bauliche Verknüpfung zwischen den beste-

henden Wohnbaustrukturen und den neu geplanten Wohnbaustrukturen er-

möglicht werden, die auch der Lage am nordwestlichen Rand des bestehen-

den Siedlungsgebietes von Welden gerecht wird. In Verbindung mit den Vor-

gaben zu den einzelnen Wohngebäuden kann mit diesen Grün-/Gehölzstruk-

turen künftig auch eine verträgliche Fernwirkung des neuen Wohnquartiers 

gesichert werden. 

Das Landschaftsschutzgebiet „Augsburg - Westliche Wälder“ wird durch die 

Planung nicht tangiert. 

Ergebnis: 

Im Zuge der Planung ergeben sich für das Schutzgut Landschaft / 
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Landschaftsbild Umweltauswirkungen mittlerer Erheblichkeit. 

Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Beschreibung: 

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen innerhalb des überplanten Areals we-

der Kulturgüter noch wesentliche sonstige Sachgüter vor. Etwa 700 m nord-

westlich des Planareals befindet sich mit einer Viereckschanze der jüngeren 

Latènezeit (D-7-7529-0020) ein bekanntes Bodendenkmal in der weiteren 

Umgebung des neuen Wohnquartiers. Demzufolge können auch im Umgriff 

des Plangebietes weitere Funde und Befunde nicht vollkommen ausgeschlos-

sen werden.  

Der innerhalb der Ortslage Welden liegende mittelalterliche Burgstall (D-7-

7529-0023) sowie die Befunde der Pfarrkirche (D-7-7529-0078) werden von 

der Planung nicht tangiert. 

Als sonstige Sachgüter befinden sich Teilbereiche der Verenastraße und der 

Straße Hagenmahd sowie ein landwirtschaftlicher Weg im Umgriff des Plan-

gebietes. Gebäudestrukturen oder sonstige bauliche Anlagen sind auf den 

überplanten Flächen bislang nicht vorhanden. 

Auswirkungen: 

Bodendenkmäler, die bei der Verwirklichung des Vorhabens zu Tage treten, 

unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 Denkmalschutzgesetz (DSchG). Alle 

Beobachtungen und Funde müssen unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Zö-

gern, der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen Landesamt 

für Denkmalpflege mitgeteilt werden. Im Zusammenhang mit der geplanten 

wohnbaulichen Entwicklung sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine 

Funde von besonderer Relevanz zu erwarten. Von einer Beeinträchtigung des 

Schutzgutes Kulturgüter ist bei Umsetzung der wohnbaulichen Entwicklung 

demnach nicht auszugehen. 

Bei Durchführung der Planung ist nach derzeitigem Kenntnisstand auch keine 

wesentliche Beeinträchtigung des Schutzgutes sonstige Sachgüter zu erwar-

ten. Die bestehenden Verkehrsflächen (Verenastraße, Hagenmahd) werden 

infolge der gestiegenen Erschließungsanforderungen baulich nach Westen er-

weitert (Verenastraße) bzw. im Randbereich baulich angepasst (Hagenmahd). 

Ergebnis: 

Durch die geplante Wohnbebauung ergeben sich für das Schutzgut Kulturgü-

ter und sonstige Sachgüter nur Umweltauswirkungen geringer Erheblichkeit. 

Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern wurden, soweit be-

urteilungsrelevant, bei den jeweiligen Schutzgütern miterfasst. Nach derzeiti-

gem Kenntnis-/Planungsstand sind keine Wechselwirkungen ersichtlich, die 

im Zusammenspiel eine erhöhte Umweltbetroffenheit befürchten lassen. 

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass bei Realisierung der wohnbauli-

chen Entwicklung der überplanten Flächen im Vergleich zu einer Beibehaltung 
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der intensiven landwirtschaftlichen Bewirtschaftung des Areals, insbesondere 

aufgrund der merklichen Erhöhung des Versiegelungsgrades, bei mehreren 

Schutzgütern nachhaltige Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 

7.4 Beschreibung und Bewertung der baubedingten und be-

triebsbedingten Auswirkungen der Planung 

Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 

während der Bauarbeiten zur Realisierung der Planung, welche nach Bau-

ende wieder eingestellt bzw. beseitigt werden. Hierbei handelt es vorwiegend 

um folgende Beeinträchtigungen: 

• Im Zuge der Umsetzung der Baumaßnahmen können künftig nicht bebaute 

bzw. nicht versiegelte Flächen des Plangebietes bzw. dessen Umfeld vo-

rübergehend als Arbeits- oder Lagerflächen für den Baubetrieb in Anspruch 

genommen werden. Innerhalb dieser Flächen kann es zu Bodenverdich-

tungen, Fahrschäden oder Verletzungen der oberen Bodenschichten durch 

schwere Baumaschinen etc. kommen. Zudem könnten temporäre Lager-

flächen zu Beeinträchtigungen der umliegenden Vegetation führen. 

(Schutzgut Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt, Schutzgut Fläche, 

Schutzgut Boden, Schutzgut Wasser) 

• Infolge von Baufahrzeugen und Baumaschinen sowie des allgemeinen 

Baustellenbetriebs werden sich während der Bauzeit Lärm- und Erschütte-

rungsauswirkungen sowie eine allgemeine Bewegungsunruhe im Baustel-

lenbereich und dessen Umfeld einstellen.  

(Schutzgut Mensch, Schutzgut Tiere und Pflanzen) 

• Beim Betrieb von Baumaschinen und Baufahrzeugen ist ein Ausstoß von 

Luftschadstoffen zu erwarten.  

(Schutzgut Mensch, Schutzgut Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt, 

Schutzgut Luft / Klima) 

• Beim Baustellenbetrieb fallen durch den Betrieb von Baumaschinen sowie 

durch Bau- und Verpackungsmaterialien Abfälle unterschiedlichster Art an. 

Nachdem davon ausgegangen wird, dass diese ordnungsgemäß entsorgt 

werden, sind diese Auswirkungen vernachlässigbar. Bei unvorhergesehe-

nen Unfällen oder Havariefällen (Leckagen, etc.) an Baumaschinen oder -

fahrzeugen können sich aber nachhaltige Auswirkungen auf einige Schutz-

güter einstellen.  

(Schutzgut Boden, Schutzgut Wasser) 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Na-

turhaushaltes durch die künftige Nutzung der Flächen im Plangebiet. Diese 

Wirkungen werden künftig teilweise über das Maß hinausgehen, das auf den 

intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen bislang im Status quo möglich 

wäre. Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall: 
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• Durch das neue Wohnquartier kann es zu erhöhtem Verkehrsaufkommen 

und vermehrten Bewegungsunruhen in der direkten Umgebung des Plan-

gebietes kommen. 

(Schutzgut Mensch, Schutzgut Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt, 

Schutzgut Luft / Klima) 

• Durch die künftige Beleuchtung (Innen-, Außenbeleuchtung, Straßenbe-

leuchtungsanlagen etc.) innerhalb des Wohnquartiers werden sich die der-

zeitigen Lichtverhältnisse im Plangebiet künftig ändern. Infolge der Orts-

randlage und der bereits vorhandenen Wohnnutzung im direkten Umfeld 

sind die Veränderungen hierdurch aber nicht wesentlich.  

(Schutzgut Mensch, Schutzgut Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt) 

• Im geplanten Wohnquartier fallen Abwasser und Abfall an. Diese werden 

ordnungsgemäß über die gemeindliche Kanalisation (häusliches Abwas-

ser) bzw. durch die Entsorgungsdienste des Landkreises Augsburg ent-

sorgt.  

(Schutzgut Mensch, Schutzgut Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt, 

Schutzgut Boden, Schutzgut Wasser) 

7.5 Kumulative Auswirkungen 

Kumulative Effekte der Umweltauswirkungen 

In den vorgenannten Kapiteln werden die Umweltauswirkungen der geplanten 

wohnbaulichen Entwicklung des Plangebietes separat (schutzgutbezogen, 

bau-, betriebsbedingt etc.) analysiert. Unter bestimmten Bedingungen besteht 

die Möglichkeit, dass sich die jeweils differenzierten Beeinträchtigungen mitei-

nander aufsummieren und hierdurch eine höhere Gesamtbeeinträchtigung an-

zunehmen ist als die jeweilige Einzelbeeinträchtigung. Auch unter Berücksich-

tigung der Summenwirkung aller beschriebenen Beeinträchtigungsfaktoren 

werden für die Nutzungs- und Schutzkriterien im Planbereich nach derzeitigem 

Kenntnisstand keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen prognosti-

ziert, die über die vorgenannten Wirkungen hinausgehen, nachdem einzelne 

Beeinträchtigungen nicht entsprechend hoch prognostiziert werden. 

Kumulationswirkung mit anderen Vorhaben und Plänen 

Bei der Beurteilung, ob vom Planvorhaben erhebliche nachteilige Umweltaus-

wirkungen ausgehen, sind auch die kumulativen Wirkungen mit anderen Vor-

haben in ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich zu prüfen. 

Im Planungsraum und dessen maßgebendem Umfeld sind nach derzeitigem 

Kenntnisstand keine anderweitigen Planungen oder Projekte bekannt, die im 

Zusammenwirken mit der geplanten wohnbaulichen Nutzung zu einer Sum-

mation von Umweltbeeinträchtigungen führen könnten. 
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7.6 Beschreibung von erheblichen, nachteiligen Auswirkun-

gen, die bei schweren Unfällen oder Katastrophen zu er-

warten sind 

Im Plangebiet gibt es keine Nutzungen oder Betriebe, die nach § 50 BImSchG 

und der 12. BImSchV („Störfallverordnung“) als sogenannte „Störfallbetriebe“ 

einzuordnen sind. Auch die im Rahmen der geplanten wohnbaulichen Ent-

wicklung des Areals vorgesehenen Nutzungen sind nicht dieser Kategorie zu-

zuordnen. Besondere Risiken durch schwere Unfälle oder Katastrophen eines 

Störfallbetriebes sind infolge der Planung demnach nicht zu erwarten.   

In der näheren Umgebung des Plangebietes sind ebenfalls keine Störfallbe-

triebe vorhanden. 

7.7 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 

bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das gesamte Plangebiet weiterhin 

vorwiegend intensiv landwirtschaftlich bewirtschaftet werden. Eine Entwick-

lung von neuen Wohnbauflächen wäre aufgrund der Lage des überplanten 

Areals im baulichen Außenbereich gemäß § 35 BauGB nicht möglich. Es wäre 

auch keine Entwicklung von neuen Gehölzstrukturen im Randbereich des 

überplanten Areals zu erwarten. Infolge des fehlenden Planungsrechts würde 

der jetzige Status quo (intensive landwirtschaftliche Nutzung) auf Dauer bei-

behalten werden. Auch wäre eine anderweitige bauliche Nutzung des Plange-

bietes aufgrund des fehlenden Planungsrechts bei Nichtdurchführung der Pla-

nung nicht möglich. 

7.8 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 

und zum Ausgleich 

7.8.1 Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die einzelnen Schutzgüter 

Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Im Gegensatz zur Beibehaltung der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung 

werden mit der Planung durch Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen insbe-

sondere in den Randbereichen des Plangebietes naturnahe Bereiche neu ge-

schaffen. Diese Maßnahmen stellen eine Verbesserung der biologischen Viel-

falt des bisher intensiv landwirtschaftlich genutzten Areals dar und sichern wei-

testgehend ungestörte Lebensräume für Tiere und Pflanzen. 

Durch die getroffenen Festsetzungen kann das gesetzlich geschützte Biotop 

(Hohlweg bei Welden, Nr. 7529-0127-001) an der östlichen Grenze des Areals 

nahezu vollständig erhalten werden. Um das Gehölzbiotop im Osten des Plan-

gebietes nicht zu beeinträchtigen und Probleme mit Schatten- und Laubwurf 
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sowie mit der Verkehrssicherungspflicht zu vermeiden, werden zwischen der 

geplanten Wohnbebauung/Erschließung und dem Biotop neue Grünstruktu-

ren angelegt, die künftig als wirksamer Puffer zwischen baulichen Strukturen 

und dem Gehölzbestand fungieren. 

Mit den im Bebauungsplan festgesetzten artenschutzrechtlichen Vermei-

dungs-/Minimierungsmaßnahmen kann die planbedingte Beeinträchtigung 

evtl. betroffener Tierarten wirksam vermieden bzw. gemindert werden.  

Schutzgut Boden und Wasser 

Die Inanspruchnahme von Grund und Boden und die Bodenversiegelung wer-

den auf ein funktional notwendiges Mindestmaß beschränkt. Im Zuge der Um-

setzung der Planung werden im Randbereich des Plangebietes unterschied-

lich ausgeprägte Grün-/Gehölzstrukturen planungsrechtlich gesichert, wo 

künftig eine naturnahe Gestaltung des Bodens möglich und dauerhaft gesi-

chert ist. 

Mit dem geplanten Entwässerungskonzept (Sammlung Niederschlagswasser, 

Umsetzung Retentionsraum etc.) können die Auswirkungen der geplanten Be-

bauung auf den natürlichen Wasserhaushalt minimiert werden. Mögliche Be-

troffenheiten des neuen Wohnquartiers und dessen Umfeld bei Starkregener-

eignissen etc. können weitestmöglich reduziert werden. 

Landschaftsbild 

Durch die Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen der neuen baulichen Anlagen 

kann eine weitestgehend verträgliche Einbindung des neuen Wohnquartiers 

in den umgebenden Landschaftsraum und die bereits benachbarten Wohn-

strukturen sichergestellt werden. Um eine ausreichende Durchgrünung zu si-

chern, ist dabei pro Baugrundstück mindestens ein Baum zu pflanzen. 

Darüber hinaus tragen auch die getroffenen Festsetzungen zur Höhenent-

wicklung, Gestaltung, Ausrichtung etc. der neuen Wohngebäude zu einer ver-

träglichen Integration des neuen Wohnquartiers in die am nordwestlichen 

Ortsrand von Welden bereits bestehenden Baustrukturen bei und können in 

Verbindung mit den Ein-/Durchgrünungsmaßnahmen die Fernwirkung des 

neuen Quartiers minimieren. 

7.8.2 Naturschutz (naturschutzfachlicher Ausgleich) 

Infolge der mit der Planung verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft 

sind, neben den für das Plangebiet festgelegten Regelungen hinsichtlich der 

grünordnerischen Gestaltung, zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes erforderlich.  

Die bei Umsetzung der Planung (neues Wohngebiet) zu erwartenden Auswir-

kungen auf Boden, Natur und Landschaft sowie die Ermittlung der zur Ein-

griffskompensation notwendigen Ausgleichsflächen/-maßnahmen im Rahmen 

der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß § 1a Abs. 3 Satz 1 

BauGB wurden für das Plangebiet nach dem aktuellen „Leitfaden zur Eingriffs-

regelung in der Bauleitplanung“ vom Bayerischen Staatsministerium für Woh-

nen, Bau und Verkehr durchgeführt. Dieser dient als Orientierungshilfe für eine 
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fachlich und rechtlich abgesicherte, aber auch zügige Anwendung der Ein-

griffsregelung in der Bauleitplanung. Er wird den Gemeinden zur eigenverant-

wortlichen Anwendung empfohlen. Die Bewertungsmethodik des vorliegen-

den Leitfadens lehnt sich an die Bayerische Kompensationsverordnung (Bay-

KompV) an und berücksichtigt dabei die spezifischen Anforderungen an städ-

tebauliche Planungen. 

Bestandserfassung und -bewertung   

Beim Bestand innerhalb des Plangebietes handelt es sich vorwiegend um in-

tensiv landwirtschaftlich genutztes Ackerland („Biotop- und Nutzungstyp ge-

ringer Bedeutung“), das mit einem Biotopwert von 3 Wertpunkten (WP) zu be-

werten ist. Die im Bereich des Hohlweges in Verlängerung der Verenastraße 

vorhandenen Gehölzstrukturen weisen hingegen eine hohe naturschutzfachli-

che Bedeutung auf („Biotop- und Nutzungstyp hoher Bedeutung“) und werden 

demzufolge mit 15 Wertpunkten eingestuft.  

Bei dem überplanten Weg am südöstlichen Rand des Geltungsbereiches han-

delt es sich um einen bereits mit Schotter versiegelten Weg, der von der Bi-

lanzierung ausgenommen und mit 0 Wertpunkten bewertet werden kann. 

Ebenfalls von der Bilanzierung ausgenommen, wurde die überplante Biotop-

struktur (Biotop-Nr. 7529-0127-001 am Übergang zum östlich angrenzenden 

Hohlweg, da diese Strukturen auch weiterhin erhalten werden und durch die 

geplante wohnbauliche Nutzung keine Veränderung erfahren (siehe nachfol-

gende Abbildung). 

 
Abb. 5: Übersicht eingriffsrelevanter Bereich (Ermittlung Ausgleichsbedarf) 

Ermittlung der Eingriffsschwere   

Die Schwere der Beeinträchtigungen auf Boden, Natur und Landschaft kann 
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überschlägig aus dem Maß der vorgesehenen baulichen Nutzung abgeleitet 

werden. Der Großteil der wohnbaulich zu nutzenden Flächen soll künftig mit 

Ein- und Doppelhäusern genutzt werden. Auf Grundlage der im Bebauungs-

plan für diese Flächen jeweils festgesetzten Grundflächenzahlen (GRZ) ergibt 

sich für diese Bereiche bei einer „Worst-Case-Betrachtung“ (Umsetzung von 

Doppelhausstrukturen) eine maßgebende Gesamt-GRZ von 0,31. Die zentra-

len Bereiche des neuen Wohnquartiers werden für eine Überbauung durch 

Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Auf Grundlage der für diese Bereiche im Be-

bauungsplan festgesetzten Grundflächen ergibt sich für den zentralen Bereich 

des neuen Wohnquartiers eine maßgebende Gesamt-GRZ von 0,34. Für die 

geplante Verlängerung der Verenastraße im Osten des Plangebietes wird im 

Sinne einer „Worst-Case-Betrachtung“ eine Grundflächenzahl (GRZ) von 1,0 

angesetzt, da diese Flächen künftig nahezu vollständig versiegelt werden.  

Ermittlung des Ausgleichsbedarfs inkl. Planungsfaktor   

Der rechnerisch ermittelte Ausgleichsbedarf kann bei Maßnahmen ggf. ent-

sprechend Anlage 2, Tabelle 2.2 des Leitfadens um einen Planungsfaktor bis 

zu 20% reduziert werden. Voraussetzung ist, dass diese Vermeidungsmaß-

nahmen rechtlich verbindlich gesichert sind (z.B. festgesetzt nach § 9 BauGB 

oder vertraglich vereinbart nach § 11 BauGB). Im vorliegenden Bebauungs-

plan Nr. 35 „Welden West, Teil 1“ sind in den Randbereichen entlang der west-

lichen, südlichen, nördlichen und teilweise auch östlichen Begrenzung des 

neuen Wohngebietes verschiedene Pflanzgebote zur Ausbildung einer Rand-

eingrünung aus freiwachsenden Gehölzen unterschiedlichster Ausprägung 

festgelegt. Somit kann ein verträglicher Übergang zu den angrenzenden, wei-

terhin landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie zu den wertvollen Strukturen 

des östlich angrenzenden Hohlweges gewährleistet werden. Mit diesen Grün-

strukturen kann auch die biologische Vielfalt und Vernetzungsfunktion zum 

freien Landschaftsraum gestärkt werden. Zudem wird das im neuen Wohn-

quartier anfallende Niederschlagswasser auf den privaten Grundstücksflä-

chen zurückgehalten bzw. in einem zentralen Rückhaltebecken vor Ort vor-

wiegend zur Versickerung gebracht. 

Maßnahmen Vermeidung im BP Nr. 35 (Planungsfaktor): 

- randliche, extensiv gestaltete Pflanz-/Grünflächen    5 % 

zur Vernetzung von Grünstrukturen 

- Rückhaltung und zentrale Versickerung von     5 % 

Niederschlagswasser vor Ort     ____ 

         10 % 

Mit den vorgenannten im Bebauungsplan Nr. 35 verbindlich festgelegten Maß-

nahmen kann für die vorliegende Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung dem-

zufolge ein Planungsfaktor von 10 % in Ansatz gebracht. 
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Der Ausgleichsbedarf für die aus dem vorliegenden Bebauungsplan resultie-

renden Eingriffe berechnet sich gemäß Leitfaden wie folgt: 

 

Für die Planung ergibt sich demnach folgendes Ausgleichserfordernis: 

Bereich 1 (Gesamtfläche 36.545 m²): 

36.545 m² x 3 WP x 0,31 (Anteil Versiegelung) =  33.987 Wertpunkte 

Bereich 2 (Gesamtfläche 10.400 m²): 

10.400 m² x 3 WP x 0,34 (Anteil Versiegelung) =  10.608 Wertpunkte 

Bereich 3 (Gesamtfläche 360 m²): 

360 m² x 15 WP x 1,00 (Anteil Versiegelung)   =    5.400 Wertpunkte 

Bereich 4 (Gesamtfläche 1.250 m²): 

1.250 m² x 0 WP x 0,00 (Anteil Versiegelung)   =           0 Wertpunkte 

Gesamtbedarf für Bereich 1 bis 4: 

33.987 Wertpunkte + 10.608 Wertpunkte + 

5.400 Wertpunkte     =  49.995 Wertpunkte 

Für Kompensation der Eingriffe erforderliche Wertpunkte unter Berücksichti-

gung des Planungsfaktors (10 %):  

49.995 Wertpunkte - Planungsfaktor (10%)   =  44.996 Wertpunkte 

Geeignete Ausgleichsmaßnahmen / Maßnahmenkonzept   

Da für das Plangebiet selbst und dessen Umfeld keine naturschutzfachliche 

Aufwertung möglich ist, muss der Ausgleichsbedarf auf externen Flächen oder 

durch Inanspruchnahme von Ökopunkten aus einer Ökokontofläche kompen-

siert werden.   

Im vorliegenden Fall wird der ermittelte Ausgleichsbedarf (44.996 WP) in Ab-

stimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde über die Inanspruchnahme 

von Ökopunkten aus folgenden Ökokontoflächen im Landkreis Augsburg und 

im Landkreis Günzburg kompensiert: 

 31.890 Ökopunkte  

aus der Ökokontofläche auf dem Grundstück Flur Nr. 1005, Gemarkung 

Welden im Landkreis Augsburg (entspricht Teilfläche von 4.272 m²). Das 

betreffende Grundstück befindet sich im Eigentum des Marktes Welden. 

Auf diesem Grundstück erfolgt im Zusammenhang mit der Hochwasser-

schutzmaßnahme Laugna-Tal die Entwicklung von Röhricht- und Hoch-

staudenfluren (Maßnahmenkonzept siehe Anlage 3) vor Rechtskraft des 

Bebauungsplanes Nr. 35.  

Die auf dieser Fläche umzusetzenden Ausgleichsmaßnahmen und 

dadurch erzielbare naturschutzfachliche Aufwertung der Fläche wurde im 
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Zusammenhang mit dem geplanten Hochwasserrückhaltebecken Laugna-

Tal in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Land-

ratsamt Augsburg festgelegt. 

Durch die geplante naturschutzfachliche Aufwertung des gesamten Grund-

stückes Flur Nr. 1005, Gemarkung Welden können insgesamt 141.186 

Wertpunkte generiert werden. Im Zusammenhang mit dem geplanten 

Hochwasserrückhaltebecken Laugna-Tal besteht für die Umsetzung der 

hierbei geplanten baulichen Eingriffe (Dammbau, Nebenanlagen etc.) nach 

den Berechnungen des hierfür verantwortlichen Büros Steinbacher Consult 

ein Ausgleichsbedarf von 109.296 Wertpunkten. Demzufolge verbleibt ein 

Rest von 31.890 Wertpunkten, der auf das Ökokonto des Marktes Welden 

gutgeschrieben und für andere Ausgleichsverpflichtungen des Marktes 

Verwendung finden kann. Diese Ökokontofläche befindet sich auf der Ost-

seite der Ausgleichsfläche Flur Nr. 1005 und umfasst 4.272 m² (Aufwertung 

pro m² rund 7,5 Wertpunkte). Diese noch zur Verfügung stehenden Öko-

punkte sollen nun als Kompensation für den Bebauungsplan Nr. 35 „Wel-

den West, Teil 1“ herangezogen werden. 

 13.106 Ökopunkte 

aus der Ökokontofläche auf dem Grundstück Flur Nr. 229, Gemarkung Ho-

henraunau, Stadt Krumbach / Schwaben im Landkreis Günzburg (ent-

spricht Teilfläche von 2.035 m²). Das betreffende Grundstück befindet sich 

im Eigentum des Betreibers der Ökokontofläche.  

Auf der betreffenden Teilfläche dieses Grundstückes wurde bereits im Au-

gust 2013 eine frisch-magere, artenreiche Mähwiese (Biotop-/Nutzungstyp 

G212, Maßnahmenkonzept siehe Anlage 4) entwickelt. 

Die Bestätigung / Genehmigung dieser Ökokontofläche (ÖFK-ID 1007674 

im Ökoflächenkataster) erfolgte durch das Landratsamt Günzburg, Untere 

Naturschutzbehörde mit Schreiben vom 13.09.2023 (Az. 1735.2). Hierbei 

wurden auch die Flächengröße der Ökokontofläche und die Anzahl der hie-

rauf generierbaren Wertpunkte bestätigt (siehe auch Anlage 4). Das ge-

samte Grundstück Flur Nr. 229, Gemarkung Hohenraunau ist im Grund-

buch mit einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zugunsten des Frei-

staates Bayern, vertreten durch die Untere Naturschutzbehörde beim 

Landratsamt Günzburg, gesichert. Es sind alle Handlungen zu unterlassen, 

die dem Zweck einer naturschutzfachlichen Ausgleichsfläche und dem 

Schutz und Entwicklungsziel entgegenstehen. 

Die verbindliche Zuordnung der vorgenannten Ökopunkte zum Bebauungs-

plan Nr. 35 „Welden West“ wird durch entsprechende vertragliche Regelungen 

rechtlich abgesichert. Mit dem verbindlichen Erwerb bzw. der verbindlichen 

Zuordnung dieser Ökopunkte können die mit der geplanten wohnbaulichen 

Entwicklung des Areals im Nordwesten von Welden verbundenen Eingriffe in 

Boden, Natur und Landschaft umfassend kompensiert werden.  
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7.9 Artenschutzrechtliche Beurteilung 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist eine Prüfung artenschutzrecht-

licher Belange insoweit erforderlich, ob ggf. artenschutzrechtliche Verbotstat-

bestände gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz der Realisierung des Vorha-

bens entgegenstehen. Beurteilungsgegenstand sind hierbei die europarecht-

lich geschützten Arten, sowie Arten mit strengem Schutz ausschließlich nach 

nationalem Recht. Es wurden hierbei auch die Erfahrungswerte aus der 8. Än-

derung des Flächennutzungsplanes herangezogen.  

Ausgehend von der bisherigen Nutzung als intensiv bewirtschaftete Ackerflä-

che und der Lage im Randbereich zur freien Landschaft fungiert das Plange-

biet als Teilhabitat für typische Arten des Siedlungsgebietes sowie als (poten-

zielles) Teilhabitat (Nahrungshabitat) für Arten mit größeren Lebensrauman-

sprüchen (z. B. Bussard, Turmfalke, Feldhase). Zur konkreten Beurteilung der 

im Plangebiet und dessen relevantem Umfeld vorhandenen Strukturen und 

Artvorkommen wurde in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 

eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) durch das Büro für Land-

schaftsplanung und Artenschutz Dr. Schuler, Neu-Ulm durchgeführt (Fachbei-

trages Artenschutz zur artenschutzrechtlichen Prüfung bezüglich der Verbots-

tatbestände nach § 44 BNatSchG für den B-Plan „Welden West“, Stand 

10.11.2023). In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurden die 

für die Untersuchung relevanten Artengruppen auf die Vögel, Reptilien und die 

Haselmaus festgelegt. Für alle anderen Arten konnte eine Betroffenheit auf-

grund der Abschichtungskriterien (Vorbereitung, Lebensraumanalyse, Wir-

kungsunempfindlichkeit) nach fachlicher Einschätzung mit hinreichender Si-

cherheit ausgeschlossen werden. 

Hinsichtlich der Säugetierarten fanden sich bei den durchgeführten Begehun-

gen zwar einige kleinere und langgezogene Höhlungen und Spalten im vor-

handenen Baumbestand, es konnte aber kein Nachweis auf eine Nutzung die-

ser erbracht werden. Nachdem keine Fledermausquartiere betroffen sind, 

wurde keine Fledermausuntersuchungen durchgeführt. Untersuchungen der 

Haselmaus fanden mit Hilfe von Nest- und Schlafröhren (sog. „Tubes“) statt, 

die an geeigneten Sträuchern platziert wurden. Letztendlich konnten aber 

keine Nachweise der Haselmaus erbracht werden, so dass eine weitere Prü-

fung entfallen konnte. Infolge der Habitatausstattung des Plangebietes wurden 

auch keine Vorkommen der Zauneidechse festgestellt, so dass auch diesbe-

züglich auf vertiefende Untersuchungen verzichtet werden konnte. 

Für die Artengruppe der Vögel wurden bei den Begehungen keine Offenland-

brüter im Plangebiet festgestellt. Im Bereich der randlichen Gehölzstrukturen 

fanden sich der gefährdete Star sowie die auf der Vorwarnliste stehenden Ar-

ten Feldsperling und Haussperling. Zudem wurden als Nahrungsgäste Bach-

stelze, Hausrotschwanz, Rauchschwalbe, Rotmilan, Stockente, Sommergold-

hähnchen, Tannenmeise und Turmfalke festgestellt und Rohrammer sowie 

Wiesenpieper konnten auf dem Durchzug beobachtet werden. Für die gebäu-

debrütenden Arten sowie Höhlenbrüter konnte eine Betroffenheit nach § 44 
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BNatSchG ausgeschlossen werden, da keine Gebäude vorhanden sind und 

sämtliche Bäume mit den Baumhöhlen erhalten bleiben. Im Planbereich sind 

aber einzelne Gehölze bzw. Sukzessionsgehölze betroffen, die auch potenzi-

ell für freibrütende Arten einen Brutplatz bieten können, während Bäume mit 

Baumhöhlen oder Nischen nicht betroffen sind. Aus konservativem Ansatz 

heraus (Revierverschiebungen etc.) wurden daher in der Untersuchung alle 

freibrütenden Arten des Untersuchungsgebietes mitberücksichtigt. Die weitere 

Prüfung umfasste daher auch die angrenzenden Gehölzfreibrüter. Bei Umset-

zung der Planung werden aber nur einzelne Gehölze gerodet, der Großteil der 

Gehölze bleibt erhalten. Die häufigen und wenig anspruchsvollen Arten finden 

künftig in den im Umfeld vorhandenen Gärten, Feldgehölzen und Alleen ge-

nügend Ausweichmöglichkeiten, zumal auch allenfalls nur einzelne Brutpaare 

betroffen sind. Zudem entstehen in den geplanten Gärten auch wieder neue 

Brutplätze (Baumpflanzungen etc.). Somit konnte für diese Arten eine Betrof-

fenheit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen werden. 

Nach eingehender Prüfung im Rahmen der saP sind, unter Berücksichtigung 

der im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung (Baufeld-

freimachung nur zwischen Anfang Oktober und Ende Februar des Folgejah-

res; Insektenfreundliche Beleuchtung; Vermeidung von Vogelschlag), auch 

bei keiner Art die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG erfüllt. Eine Befrei-

ung nach § 67 BNatSchG ist nicht erforderlich. Ein Ausnahmeerfordernis ge-

mäß § 45 Bundesnaturschutzgesetz besteht unter diesen Voraussetzungen 

nicht. Für das Plangebiet liegen auch keine Hinweise auf prioritäre Lebens-

räume und Arten gemäß der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie), 

der EG-Vogelschutzrichtlinie sowie auf potentielle FFH-Lebensräume vor. Die 

Möglichkeit des Vorkommens derartiger Arten im Plangebiet ist nach den Er-

kenntnissen der durchgeführten artenschutzrechtlichen Prüfung mit weitge-

hender Sicherheit auszuschließen.  

Artenschutzrechtliche Belange stehen der Umsetzung der geplanten wohn-

baulichen Entwicklung des Plangebietes aus den vorgenannten Gründen nicht 

entgegen. 

7.10 Planungsalternativen 

Die Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes „Augsburg - Westliche Wäl-

der“ (LSG-00417.01) steht insbesondere im Süden und Norden teilweise sehr 

nah an die Ortslage Welden an. Eine weitere bauliche Entwicklung des Ortes 

ist dadurch teilweise bereits nur noch eingeschränkt möglich.    

Im Nordwesten der Ortslage kann auch durch Erweiterung der bestehenden 

Erschließungsanlagen mit einem größtenteils nur geringen Eingriff in Natur 

und Landschaft ein neues Wohnquartier entstehen. Zudem befinden sich in 

der Umgebung des überplanten Areals keine das Wohnen wesentlich stö-

rende bzw. mit dem Wohnen im ländlichen Raum nicht zu vereinbarenden 

Nutzungen. Letztlich kann die weitere Entwicklung von Wohnbauflächen in 

Welden ausschließlich im Nordwesten der Ortslage erfolgen. 
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Aufgrund der vorgenannten Aspekte wurden die Flächen im Nordwesten der 

Ortslage Welden vom Markt Welden bereits im Rahmen der vorbereitenden 

Bauleitplanung (8. Änderung des Flächennutzungsplanes) für eine Entwick-

lung von Wohnbauflächen planungsrechtlich gesichert, zumal dieses Areal in 

unmittelbarer Nachbarschaft zu bereits vorhandener Wohnnutzung (Wohnge-

biet im Bereich der Straßen Verenastraße und Richard-Wagner-Ring) für eine 

derartige Nutzung besonders geeignet ist. Die grundsätzliche Standortfrage 

für das neu geplante Wohnquartier wurde damit bereits im Rahmen der seit 

02.06.2017 wirksamen 8. Änderung des Flächennutzungsplanes des Marktes 

Welden geklärt (siehe auch Kapitel 3.2 „Darstellung im Flächennutzungs-

plan“). Über den aktuellen Bebauungsplan Nr. 35 wird diese Entwicklung nun 

verbindlich planungsrechtlich gesichert. 

Im Zuge der Ausarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 35 wurden für das Plan-

gebiet verschiedene Alternativen zur baulichen Entwicklung und Erschlie-

ßungsstruktur des neuen Wohnquartiers untersucht und bewertet. Die letzt-

endlich gewählte und dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 35 zugrundelie-

gende Variante wird am besten den diffizilen Anforderungen an die weitere 

Entwicklung der wohnbaulichen Strukturen der Ortslage Welden hinsichtlich 

Funktion, Umwelt, Gestaltung, Wirtschaftlichkeit, Freiräume und Verkehr ge-

recht. Demzufolge wurde für das Plangebiet diese Nutzungsvariante zugrunde 

gelegt. Die aktuelle Umweltprüfung beschränkt sich daher ausschließlich auf 

diese Nutzungsvariante, Alternativen hierzu wurden nicht untersucht.  

7.11 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierig-

keiten und Kenntnislücken 

Für die vorgenommene Bewertung der Umweltauswirkungen der geplanten 

wohnbaulichen Entwicklung wurden Erfahrungswerte aus Planungen ähnli-

cher Art herangezogen. Weiter wurden die Online-Angaben des Landesamtes 

für Umwelt zu Schutzgebieten, Natura 2000-Gebieten, Biotopkartierung und 

die Angaben des Landesamtes für Denkmalpflege zu Bodendenkmälern ver-

wendet.  

Die Berechnung der naturschutzfachlichen Ausgleichsflächen erfolgte nach 

dem aktuellen „Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ vom 

Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. 

Zudem liegen folgende wesentliche Umweltinformationen und umweltbezo-

gene Stellungnahmen vor, die bei der Überarbeitung/Fortschreibung des Um-

weltberichtes entsprechend berücksichtigt wurden: 

Schutzgut Mensch/Bevölkerung: 

▪ Stadt- & Verkehrsplanungsbüro Kaulen, Fortschreibung gutachterliche Stellungnahme zur 

verkehrlichen Erschließung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Welden West I vom 

02.03.2023, mit Ausführungen u. a. zu potenziellen Erschließungsvarianten, zu künftigen 

Verkehrsmengen, zu Auswirkungen auf umliegende Erschließungsstraßen sowie zur Leis-

tungsfähigkeit maßgebender benachbarter Knotenpunkte.   
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▪ BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH, Untersuchung der schalltechnischen Belange (Ver-

kehrslärm) im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens "Welden West, Teil 1" des Marktes 

Welden, Projekt Nr. LA23-018-G01-01, Stand 19.05.2023, mit Ausführungen zur Betrach-

tung der Schallemissionen und -immissionen aus dem Straßenverkehr sowie der haustech-

nischen Anlagen und der geplanten Heizzentrale. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt: 

▪ Büro für Landschaftsplanung und Artenschutz Dr. Andreas Schuler, Neu-Ulm, vom 

10.11.2023, Fachbeitrag Artenschutz zur artenschutzrechtlichen Prüfung bezüglich der Ver-

botstatbestände nach § 44 BNatSchG für den B-Plan „Welden West“, mit Ausführungen zu 

den relevanten Artengruppen (Vögel, Reptilien und Haselmaus) und dem Vorschlag zur 

Festsetzung von artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnamen (Bau-

feldfreimachung nur zwischen Anfang Oktober und Ende Februar des Folgejahres; Insek-

tenfreundliche Beleuchtung; Vermeidung von Vogelschlag). 

▪ BUND Naturschutz in Bayern e.V., Kreisgruppe Augsburg, Schreiben vom 23.10.2017 und 

18.06.2024, mit Anmerkungen zum Erhalt des Biotopes (Hohlweg), zur Ergänzung der Bio-

top-Kartierung durch eine Brutvogelkartierung, zu einer mutmaßlichen Wochenstube einer 

Bart-Fledermaus östlich des Plangebietes sowie einem Vorschlag zu einer alternativen Aus-

gleichsfläche. 

▪ Landratsamt Augsburg, Untere Naturschutzbehörde, als Bestandteil des Schreibens vom 

15.11.2017 und 19.06.2024, mit Anmerkungen zum Erhalt des Gehölzbiotops (Hohlweg), 

zum Erfordernis einer Ausnahmegenehmigung bei Gehölzrodung im Biotopbereich, zu den 

öffentlichen Grünflächen und den darauf erforderlichen Pflanzungen, zum naturschutzrecht-

lichen Ausgleich (Ökokontoflächen in Welden und Hohenraunau) sowie zu den Artenlisten 

für zu pflanzende Gehölze.  

Schutzgut Boden/Wasser: 

▪ Büro Dipl.-Geologe Armin Veith, Wilburgstetten, Projektnummer 20225770-LS vom 

07.02.2023, Gutachten über die Baugrunduntersuchung, mit Angaben zu den anstehenden 

Untergrundverhältnissen und geotechnischen Empfehlungen für die Bauausführung. 

▪ Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Schreiben vom 06.11.2017 und 18.06.2024, mit Aus-

führungen und Hinweisen zur Wasserversorgung und Grundwasserschutz, zur Nieder-

schlags-/Abwasserbeseitigung, zu oberirdischen Gewässern, zu Risikogebieten außerhalb 

von Überschwemmungsgebieten, zu Starkregenereignissen sowie zu Altlasten und zum Bo-

denschutz. 

▪ Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg, Schreiben vom 16.11.2017 und 

03.06.2024 zur Entwässerung des Plangebietes (oberflächlich abfließendes Niederschlags-

wasser, Wegfall von Drainagen). 

▪ Landratsamt Augsburg, Bodenschutzrecht, als Bestandteil des Schreibens vom 19.06.2024, 

mit Ausführungen zu abfall- und bodenschutzrechtlich unkritischen Baugrundverhältnissen.  

Schutzgut Fläche: 

▪ Bayerischer Bauernverband Augsburg, Schreiben vom 16.11.2017, zum Verlust von land-

wirtschaftlicher Nutzfläche. 

7.12 Beschreibung der geplanten Überwachungsmaßnahmen 

(Monitoring) 

Nach § 4 c BauGB haben die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkun-

gen, die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, zu überwa-

chen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzei-

tig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu 

ergreifen. 

Die Umsetzung der im neuen Wohnquartier vorgesehenen Durch- und Eingrü-

nungsmaßnahmen werden von der Gemeinde erstmalig zwei Jahre nach 
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Aufnahme der Nutzung auf dem jeweiligen Grundstück und später nach Be-

darf durch Ortsbesichtigung überprüft. Bei nicht zielgerichteter Entwicklung 

wird mit der Unteren Naturschutzbehörde geklärt, welche geeigneten Maß-

nahmen zur Abhilfe getroffen werden können. 

Die Entwicklung der Ökokontoflächen (Ausgleichsflächen) werden im Rahmen 

der für diese Flächen zu beachtenden Maßnahmenkataloge in Abstimmung 

mit der jeweils zuständigen unteren Naturschutzbehörde von den jeweiligen 

Betreibern der Ökokontoflächen geprüft.  

Weitergehende Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) sind für das Plan-

gebiet nicht erforderlich. 

7.13 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Auf einem bislang vorwiegend intensiv landwirtschaftlich bewirtschafteten 

Areal im Nordwesten der Ortslage Welden (Planumgriff ca. 4,86 ha), unmittel-

bar westlich der bereits bestehenden Wohnbebauung im Bereich der Verena-

straße soll eine Entwicklung von neuen Wohnbauflächen planungsrechtlich 

gesichert werden.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35 „Welden West, Teil 1“ soll 

eine geordnete städtebauliche Entwicklung des überplanten Areals ermöglicht 

werden, die auch den verkehrlichen sowie den naturschutz-/umweltschutz-

fachlichen Anforderungen an diesen Bereich gleichermaßen gerecht wird. Das 

überplante Areal wird im Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet (WA) 

gemäß § 4 BauNVO mit den zugehörigen Erschließungs- und Grünstrukturen 

gesichert. Für das neue Wohnquartier soll eine Bebauung mit Einzel-, Doppel- 

und Mehrfamilienhäusern erfolgen, die sich weitestgehend an den in Nachbar-

schaft bereits vorhandenen Gebäudestrukturen orientieren. Damit soll für die 

kommenden Jahre ein Wohnraumangebot für verschiedenste Nutzungsan-

sprüche (Einfamilienhaus, Doppelhaus, Eigentums-, Mietwohnung etc.) in 

Welden geschaffen werden. 

Zur Beurteilung möglicher umweltrelevanter Auswirkungen bei Umsetzung der 

wohnbaulichen Entwicklung auf dem überplanten Areal im Nordwesten der 

Ortslage Welden wurden die möglichen Umweltauswirkungen der Planung auf 

die Schutzgüter Mensch/Bevölkerung, Tiere und Pflanzen sowie biologische 

Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft / Klima, Landschaft/Landschaftsbild, Kul-

tur- und sonstige Sachgüter auf Grundlage des derzeitigen Planungs- und 

Kenntnisstandes erfasst und denen bei Beibehaltung der intensiven landwirt-

schaftlichen Bewirtschaftung der Flächen gegenübergestellt. 

Als Ergebnis dieser Bewertung der Umweltauswirkungen kann festgehalten 

werden, dass die geplante bauliche Entwicklung des Plangebietes zu einem 

neuen Wohnquartier mit zugehörigen Erschließungs- und Grünstrukturen bei 

einzelnen Schutzgütern (Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt, Fläche, Bo-

den, Wasser, Landschaft/Landschaftsbild) grundsätzlich zu etwas stärkeren 

Auswirkungen führt. Durch entsprechende Minimierungs- und 
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Vermeidungsmaßnahmen (randliche Grün- und Pflanzflächen, dezentrale Be-

wirtschaftung des anfallenden Niederschlagswassers vor Ort, Höhenbe-

schränkung, Gestaltungsvorgaben, Vermeidungsmaßnahmen zum Arten-

schutz etc.) können die möglichen Auswirkungen der Planung auf die Umwelt 

jedoch auf ein verträgliches Maß minimiert werden. 

Als Kompensation für darüber hinaus noch verbleibende, unvermeidbare Be-

einträchtigungen werden Ökopunkte aus bereits umgesetzten Ökokontoflä-

chen im Landkreis Augsburg und im Landkreis Günzburg zugunsten des Be-

bauungsplanes Nr. 35 „Welden West, Teil 1“ vertraglich gesichert. Bei Berück-

sichtigung entsprechender, im Bebauungsplan festgesetzter artenschutz-

rechtlicher Vermeidungsmaßnahmen (Zeiträume für Baufeldfreimachung, in-

sektenfreundliche Beleuchtung; Vermeidung Vogelschlag) stehen der Umset-

zung der geplanten wohnbaulichen Entwicklung auch keine artenschutzrecht-

lichen Belange entgegen. 

8. Denkmalschutz 
Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen innerhalb des Plangebietes weder 

Kulturgüter noch sonstige Sachgüter vor. Ca. 700 m nordwestlich des Planare-

als befindet sich eine Viereckschanze der jüngeren Latènezeit (D-7-7529-

0020). Innerhalb der Ortslage Welden liegt ca. 1,0 km östlich des Plangebietes 

mit einem mittelalterlichen Burgstall (D-7-7529-0023) sowie ca. 700 m südöst-

lich mit mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Befunden der Pfarrkirche (D-7-

7529-0078) zwei weitere bekannte Bodendenkmale. Demzufolge können 

auch im Umgriff des Plangebiets weitere Funde und Befunde nicht vollkom-

men ausgeschlossen werden.  

Bodendenkmäler, die bei der Verwirklichung des Vorhabens zu Tage kom-

men, unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 Denkmalschutzgesetz (DSchG). 

Alle Beobachtungen und Funde (auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, 

Mauern, Metallgegenstände, Steingeräte, Scherben aus Keramik oder Glas 

und Knochen) müssen unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, der Un-

teren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmal-

pflege, mitgeteilt werden. 

Art. 8 Abs. 1 DSchG: 

Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 

Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. 

Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des 

Grundstückes, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem 

Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Übrigen. 

Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund 

eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer 

oder den Leiter der Arbeiten befreit. 
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Art. 8 Abs. 2 DSchG: 

Die aufgeführten Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf einer Wo-

che nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denk-

malschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der 

Arbeiten gestattet. Zu verständigen ist das Bayer. Landesamt für Denkmal-

pflege, Dienststelle Thierhaupten, Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten, Tel. 

08271/8157-38, Fax 08271/8157-50, E-Mail: hanns.dietrich@blfd.bayern.de 

oder die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde. 

9. Altablagerungen, Altstandorte und Alt-

lastenbereiche 
Altablagerungen, Altstandorte und Altlastenbereiche sind im Plangebiet nach 

derzeitigem Kenntnisstand nicht bekannt. Bei Erdarbeiten ist generell darauf 

zu achten, ob evtl. künstliche Auffüllungen, Altablagerungen o. Ä. angetroffen 

werden. In diesem Fall ist umgehend das Landratsamt Augsburg einzuschal-

ten, das alle weiteren erforderlichen Schritte in die Wege leitet. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Böden mit von Natur aus erhöh-

ten Schadstoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu 

zusätzlichen Kosten bei der Verwertung/Entsorgung führen können. Es wird 

empfohlen, vorsorglich Bodenuntersuchungen durchzuführen. Das Landrats-

amt ist von festgestellten geogenen Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen. 

10. Städtebauliche Statistik 
Fläche Gesamter Geltungsbereich 

 in ha in % 

Baugebiete 3,22 66,2 % 

- Allgemeines Wohngebiet 3,22 66,2 % 

Verkehrsflächen 0,77 15,9 % 

- Öffentliche Straßenverkehrsfläche  0,44 9,1 % 

- Öffentliche Verkehrsfläche „Verkehrsberuhigter 

Bereich“ 

0,31 6,4 % 

- Fuß- und Radwege 0,02 0,4 % 

Grün- und Freiflächen 0,81 16,7 % 

- Öffentliche Grünflächen (inkl. Flächen mit 

Pflanzbindung) 
0,61 12,6 % 

- Regenrückhaltebecken 0,20 4,1 % 

Fläche für Versorgungsanlagen 0,06 1,2 % 

mailto:hanns.dietrich@blfd.bayern.de
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Fläche Gesamter Geltungsbereich 

 in ha in % 

- Fläche für Versorgungsanlagen (Heizzentrale) 0,06 1,2 % 

Gesamtfläche 4,86  100,0 % 

11. In-Kraft-Treten 
Der Bebauungsplan Nr. 35 „Welden West, Teil 1“ tritt mit der ortsüblichen Be-

kanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft. 

Aufgestellt: 

Kissing, 12.10.2024 

 

 

ARNOLD CONSULT AG 

Anlagen: 

1) Innenentwicklungspotenziale in der Ortslage Welden 

2) Übersicht der Innenentwicklungspotenziale in der Marktgemeinde Welden (grundstücksbezogen) 

3) Maßnahmenkonzept Ökokontofläche Flur Nr. 1005, Gemarkung Welden (Landkreis Augsburg) 

4) Maßnahmenkonzept Ökokontofläche Flur Nr. 229, Gemarkung Hohenraunau (Landkreis Günz-

burg)  
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Anlage 1: Innenentwicklungspotenziale in der Ortslage Welden 

 

 
© Bürogemeinschaft für Ortsplanung & Stadtentwicklung OPLA 
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Anlage 2: Übersicht der Innenentwicklungspotenziale in der Marktgemeinde Wel-

den (grundstücksbezogen) 
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Anlage 3: Maßnahmenkonzept Ökokontofläche Flur Nr. 1005, Gemarkung Welden 

(Landkreis Augsburg) 

 

 
© Steinbacher Consult Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG, Planungsstand November 2023 
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Ökokontofläche auf Grundstück Flur Nr. 1005, Gemarkung Welden (Flächengröße 

4.272 m², 31.890 Wertpunkte) im Landkreis Augsburg 

 
Lageplan Ökokontofläche auf Flur Nr. 1005, Gemarkung Welden   ohne Maßstab 

© Steinbacher Consult Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG, Planungsstand November 2023 
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Anlage 4: Maßnahmenkonzept Ökokontofläche Flur Nr. 229, Gemarkung Hohen-

raunau (Landkreis Günzburg) 
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Ökokontofläche auf Grundstück Flur Nr. 229, Gemarkung Hohenraunau (Flächen-

größe 2.035 m², 13.106 Wertpunkte ) im Landkreis Günzburg 

 
Lageplan Ökokontofläche auf Flur Nr. 229, Gemarkung Hohenraunau   ohne Maßstab 

© Dipl.Ing. FH Landespflege Hans Harz, Planungsstand August 2023 

 


